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t. tinleitung

Die Einführung des § sa sCn VIII, aber auch die offentlich ge\ror-

denen, tragischen Falle, in denen Kinder zu Tode gekommen sini
haben zu einer breiten Diskussion tiber die Qualitat des Kinderschu:-

zes in Deutschland geftihrt. Neben vielen positiven Ansätzen ua,i

Nachfrage nach Fortbildung im Kinderschutz sowie Initiativen a:
Verbesserung der Vernetzung und Kooperation - fallen jedoch auti
weniger erfreuliche Enrwicklungen auf.

Während der 2005 in das SGB VIII eingefügte § 8a darauf abzie -
dass alle Beteiligten Verantr,vortung im Fall übernehmen (unrt:

Federftihrung eines Beteiligten - i. d. R. des Jugendamtes), scheine:

sich die in der Jugendhilfe tätigen Fachkräfte gleichzeitig imnaet

mehr von der Veranfwortung im und ftir den Fall 'bedroht' zu fti:'
len. Dies wird zum Beispiel daran deutlich, dass die Frage der Fa*
verantwortung und Zustandigkeit zu einer zentralen Fragestellung;-

der Kooperation im Kinderschutz geworden ist, die mitunter die Fru-

ge, was im Prozess von Hilfe und Schutz der Eltern, Kinder uni
jugendlichen factrlich norwendig ist, überlagert. So lautete eine de:

rehr haufig gestellten Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten
ausJugendämtern im Rahmen von Fortbildungen anlässlich der Er*
fuhrung des §Ba SGB VIIII:,,Mit Abschluss der Vereinbarungen ri:
den Freien Trägern müssen deren Mitarbeiterlnnen in den Fdller
jetzt erst mal selber ran und können die Fälle nicht gleich an d-s

Jugendamt abgeben - oder?" Diese Frage klingt weder nach Koope-

ration mit dem Fokus auf der Frage ,,'W'as macht Sinn?" und,,\Mas Ls;

norwendig?" noch nach einem übermäßigen Interesse an gemeins-
mer Fallveranrlvortung. Diese Frage scheint eher von der Hoffiru"a
gespeist, endlich weniger Verantwortutg zlJ haben und vielleich:

iogar zunachst nicht ,,zttständi.g" zu sein. Die analoge Frage der Mit-

erflreulichen Enrwicklungen - wie beispielsweise der gestiegenen 
i
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1 Die Autorin ist freiberuflich tätig als Fortbildnerin mit Schweqpunkt Kinderschutz
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arbeiterinnen und Mitarbeiter freier täger lautete: ,,'W'enn ich die
Information dann aber an das Jugendamt weitergegeben habe, dann
bin ich - auch wenn das Kind noch in meiner Einrichtung ist - raus
aus der Verantwortung und die Kollegin vom Jugendamt ist zustän-
dig - oder?" Diese Frage klingt genauso wenig nach großem Interes-
se an gemeinsamer Fallveranttvorftrng.
Nun könnte man den Fachkräften per se Desinteresse gegenüber
dem Wohl von Kindern und Familien untersrellen und die Behaup-
tung aufstellen, dass Sozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter in
Deutschland ein sehr bürokratisch geprägtes Berufsverständnis
haben. Dieses F azit wäre wohl die schlichteste aller Betrachtungswei-
sen, denn es würde das Problem an den Personen festmachen.
Gleichzeitig erscheint diese Art der Intelpretation wenig befriedi-
gend und v. a. wenig überzeugend, so dass an dieser Stelle stattdessen
die These aufgestellt wird, dass beide Fragen in ersrer Linie den mas-
siv gestiegenen Druck der Fachkrafte vor der großen Verantwortung
im Kinderschutz zamAusdruck bringen. Die <iffentlich skandalisier-
ten tragischen Einzelf;lle sowie die damit einhergehenden Maßnah-
men scheinen zur Folge zu haben, dass nicht mehr nur die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Jugendamtern von dem Geftihl geffie-
ben werden, ,,mit einem Bein im Geftngnis" zu stehen, sondern nun
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freier Tiäger.
Woher kommt diese Angst?
'W'elcher 

Autofahrer steigt in sein Fahrzeug mit der überzeugung,
dass er mit einem Bein im Grab steht - obwohl dieses Risiko sicher
höher ist als das des Sozialarbeirers, im Gefängnis zu enden. Und wie
sicher wird sich dieser Autofahrer unter diesen l]mständen im Stra-
ßenverkehr bewegen?
Rational lässt sich die Angst, mit einem Bein im Gefängnis zu srehen,
nicht begninden, da es bisher in nur sehr wenigen Fällen zu einer
Verurteilung eines Sozialarbeiters gekommen ist. Dennoch wird die-
se Angst zu einem den Kinderschutz beeinflussenden Faktor.
Hintergninde ftlr die Sorge der Fachkräfte könnten sein:

- Die steigende fachliche Komplexitat in der Arbeit des ASD
erhöht die Anforderungen an die Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (vgl. Gissel-Palkovich,2007). So beschreiben, im
Rahmen einer bundesweiten Online-Befragung zwischen
November 2007 :und März 2008, fast alle der 328 teilnehmenden

Jugendämter (98,20/o) eine Verdichtung ihrer Arbeit in den letzten
funfJahren (Seckinger, 2008). Gleichzeitig gelingt es offensicht-
lich nicht die Arbeitsbedingungen und v. a. die Ressourcenaussrar-
tung, unter denen die Kinderschutzarbeit geleistet wird, in glei-
chem Maße anzupassen. Hinweise darauf liefert z. B. die steigen-
de Zahl von Überlastungsanzeigen (Seckinger et al., 2008).

Die öffenttich

skandatisierten

tragischen Einzetfä[[e

sowie die damit

einhergehenden

Maßnahmen scheinen zur

Folge zu haben, dass

nicht mehr nur die

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in

Jugendämtern von dem

Gefüht getrieben werden,

,,mit einem Bein im

Gefängnis" zu stehen,

sondern nun auch die

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter Freier Träger

?0n



Es hat atso ein deuttiches

Job-Entargement

stattgefunden. Aus der

Arbeitsforschung ist

bekannt, dass ein Job-

Enlargement nur dann

nicht in negativem Stress

mündet, wenn damit

auch eine Ausweitung der

Handlungs- und Ent-

scheidungskompetenzen

verbunden sind, also ein

Job-Enrichment

stattfinde

Der Kinderschutz in

Deutschland scheint vor

altem von Seiten der

Öffenttichkeit immer

noch von Omnipotenz-

phantasien getrieben zu

werden, dass der Tod von

Kindern durch Miss-

handtung oder

Vernachtässigung in
jedem Einzetfatl

verhindert werden kann

tYa

,,Es hat also ein deutliches Job-Enlargement stattgefunden. Aus

der Arbeitsforschung ist bekannt, dass ein Job-Enlargement mrr
dann nicht in negativem Stress mündet, wenn damit auch eine

Ausweitung der Handlungs- und Entscheidungskompetenzea
verbunden sind, also einJob-Enrichment stattfinde. Für einJob
Enrichment lassen sich jedoch keine empirischen Hinweise fin-
den" (Seckinger, 2008, S. 43).

Erwas über ein Viertel der im Rahmen einer bundesweiten

Onlinebefragung befragten Leitungskräfte in ASDs gab an, 'l"ss
sie in der hohen Arbeitsbelastung die Ursache ftir den Anstieg der

Fehlerquote sehen (Seckinger, 2008). Obwohl die Arbeitsbedin-
gungen auch offentlich immer haufiger thematisiert werden und
im Rahmen von tragisch verlaufenen Einzelfallen am Rande

Berücksichtigung finden, steht am Ende doch in erster Linie das

persönliche Fehlverhalten einzelner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und damit die Frage nach der,,Schuld" im Mittelpunkt des

Interesses (Bremische Bügerschaft, 2007;Fegert et a1.,2008). Eine

systematische Suche nach den LJrsachen und Hintergründen ftir
Fehler und Fehlentscheidungen Einzelner in Kinderschutzftllen
die auch die organisationalen Rahmenbedingungen mit einbezie-

hen (,,Organisationsverschulden"), gibt es in Deutschland bisher

nicht (Gerber,2009). Gleichzeitig erleben die Fachkrafte im Kin-
derschutz, wie tragische Einzelfille medial aufbereitet werden
und wie vergleichsweise wenig Bereitschaft es in vielen Organisa-

tionen und Institutionen zu geben scheint, sich hinter die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zt stellen. Verfahren und Dienstan-
weisungen, die, z. B. durch aufivändige Gegenzeichnungs- oder
Dokumentationsverfahren, in erster Linie auf die Kontrolle der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, signalisieren dagegen

zttsätzlich Misstrauen gegenüber den Fachkraften, insbesondere

dann, wenn sie die Anpassung der Arbeitsbedingungen wie z. B.
Anpassung der Fallzahlen, Supervision oder Verfugbarkeit von

Hilfen, nicht berucksichtigen.
Der Kinderschutz in Deutschland scheint vor allem von Seiten

der Öffentlichkeit immer noch von Omnipotenzphantasien
getrieben zu werden, dass der Tod von Kindern durch Misshand-

lung oder Vernactrlässigung injedem Einzelfall verhindert werden
kann. So wurde im ZDF am 30.3.2070 (htp://www.zdf.det
ZDFmediathek) von einem Fall in der Oberpfalz berichtet, bei
dem ein zweijähriges Kind verhungert ist. Bisher war nur
bekannt, dass ein Nachbar beimJugendamt angerufen und mitge-
teilt hatte, dass die Kinder schon länger nicht mehr im Garten

spielen würden. Dieser Anruf wurde vom Jugendamt nicht als

GefJhrdungsmeldung bewertet. Das Fazit der Berichterstatterin
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lautete trotz der wenigen bekannten Informationen: ,,Klar ist, der
Tod der kleinen Lea hätte verhindert werden können!". Das

Urteil lässt keinen Zwelfel za. Die Schuldfrage scheint - unab-
hangig von der Rolle der Eltern - geklärt: Das Jugendamt hätte

den Tod des Mädchens verhindern können, rsp. müssen. Viele
darüber hinausgehende Fragen werden dabei völlig unberücksich-
tigt gelassen: Gab es gute und berechtigte Gründe, warum die

Fachkraft den Anruf nicht als ,,Gefährdungsmeldung" bewertet
hat? 'W'elche Rolle haben die Arbeitsbedingungen bei den Ent-
scheidungen und ggf. Prioritätensetzlrugen gespielt? Selbst wenn
die Fachkraft aufgrund des Anrufes beispielsweise umgehend
einen Hausbesuch gemacht hätte - hatte der Tod des Kindes tat-
sächlich verhindert werden können? Stattdessen wird suggeriert,

dass der Anruf des Nachbarn ein eindeutiger Hinweis für eine

Kindeswohlgefrhrdung war und dass durch eine Kontaktaufnah-
me des Jugendamtes mit den Eltern der Tod des kleinen Mäd-
chens aufjeden Fall verhindert worden ware2.

Die Liste der Faktoren, die einen Beitrag dazu leisten, dass das Han- Die Liste der Faktoren,

deln der Fachkräfte im Kinderschutz immer stärker von Angst und die einen Beitrag dazu

dem 'W'unsch nach persönlicher Absicherung geprägt ist, lässt sich leisten, dass das Handetn

sicherlich noch ergänzen: Die persönliche Unsicherheit einiger Fach- der Fachkräfte im

kräfte, die hohe ZaLl der Berufsanftngerinnen und -anfänger in die- Kinderschutz immer

sem Feld, mangelhafte Qualifikation, aber auch fehlende LJnterstüt- stärker von Angst und

zung innerhalb der Organisation, (uberJregulierte Prozesse und Ver- dem wunsch nach

fahren sowie eine von Misstrauen geprägte Haltung der Organisati- persönticher Absicherung

on gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern... Dies ist geprägt ist, tässt sich

jedoch nicht Sinn und Zweck dieses Beitrages. Dennoch erscheint es sichertich noch ergänzen

vorab notwendig auch das ,,Klima", in dem die'W'eiterentwicklung
des Kinderschutzes in den letzten Jahren vorangetrieben wurde, ins

Bewusstsein z,t rufer. Denn auch die fusikoinventare, Checklisten
und standardisierten Verfahren, die in den letzten Jahren entwickelt
wurden, sind in diesem Klima entstanden.

2 Die Analyse von 40 sog. Serious Case Reviews (Untersuchungsberichten zu proble-
matisch verlaufenen Kinderschutzßllen) aus England und Wales (199s-2001) hat

gezeigt, das§ 3o/o der FallverlauG deutlich und 5olo schwach vorhersehbar, 80/o mit
hoher und 180/o mit geringer'W-ahrscheinlichkeit vermeidbar gewesen wären. Demge-

genüber stehen 750lo nicht vorhersehbare Fallverläufe und 600/o in keinster 'W-eise ver-

hinderbare Fallverläufe (Sinclair & Bullock, 2002).
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Die Forderungen nach standardisierten und verbindlichen Verfahren
und Ablaufen sind sicherlich an vielen Stellen berechtigt und zielen
in erster Linie darauf ab, den Kinderschutz in Deutschland zu ver-
bessern: Listen von Risikofaktoren sollen Fachkräfte sowohl auf

,,blinde Flecken" hinweisen als auch sicherstellen, dass bei der Beur-
teilung des Handlungsbedarfes aussagekräftige Risikofaktoren die

Grundlage bilden. Gleichzeitig sollen die Entscheidungen objekti-
ver, nachvollziehbarer, refl ektierter und transparenter getroffen wer-
den. Standardisierte Verfahren sollen den Fachkräften in komplexen
Situationen Orientierung geben sowie Führungskräfte bei der
'W'ahrnehmung der Fachaufsicht unterstätzen. Die Entwicklung von
Checklisten und standardisierten Verfahren ist vor diesem Hinter-
grund in vielen Organisationen nicht gegen den'Willen der Fach-

kräfte, sondern auf deren Wunsch und mit deren (Jnterstätzung

vorangetrieben worden.
Neben der Qualifizierung der Kinderschutzarbeit wird der'W'unsch
nach Checklisten und Verfahren jedoch auch von der bereits

beschriebenen Angst und Sorge der Fachkrdfte und der Führungs-

kräfte gespeist, Fehler oder sich schuldig zu machen. Die Instrumen-

te und Verfahren sollen also nicht nur den Schutz von Kindern ver-
bessern, sondern auch,,menschliche Fehlbarkeiten" ausgleichen. A]s

eine Art Autopilot sollten sie im Idealfall Fachkräfte und Institutio-
,r., .b'ri.h.rrr'urrd ein Sttick weit die Verantwortung ftir die Ergeb-

nisse des Prozesses übernehmen.
Mit der Entwicklung von Risikoinventaren, standardisierten Verfah-

ren und Checklisten ist daher eine Vielzahl (bewusster und unbe-
wusster) Erwartungen sowohl auf Seiten der Fach- als auch auf Sei-

ten der Führungskrdfte verbunden.
In erster Linie sollen Checklisten und Risikoinventare jedoch sicher-

stellen,

- dass bei der Abschätzung des Risikos ftir das Kind und damit bei

der Entscheidung über den konkreten Handlungsbedarf vorhersa-

gekräftige Faktoren (Pradiktoren) herangezogen werden und

- dass bei der Erstellung des Hilfe- und Schutzkonzeptes eine mög-
lichst breite Palette an Informationen einbezogen wird.

Zu diesem Zweckwerden in den Risikoinventaren und Checklisten
in der Regel sowotrl empirisch belegte Risikofaktoren, die Hinweise
zur Auftretenswahrscheinlichkeit einer Misshandlung oder Vernach-

Itssigung eines Kindes liefern, als auch so genannte konsensbasierte

Einschatzfaktoren erhoben, deren Relevanz nicht von wissenschaftli-
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chen (Jntersuchungen, sondern durch Empfehlungen und Erfahrun-
gen aus der Praxis abgeleitet wird.
In den letztenJahren wurde eine Vielzahl zum Teil sehr'unrerschied-
licher Risikoinventare und Checklisten entwickelt. Eine vom Instirut
fur Medizinische Psychologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf
2009 darchgeftihrte bundesweite Befragung von Jugend- und
Gesundheitsämtern sowie freien Tiägern ergab einen Rücklauf von
138 als praxisrelevant bezeichneten Verfahren, die v. a. vonJugendam-
tern, aber auch von Einrichtungen im Rahmen der Frühen Hilfe ver-
wendet werden. Ein Vergleich der unterschiedlichen Risikoinventare
ergab, dass jeweils die Hälfte der Verfahren bis zu l0 bis 25 empirisch
belegte bzw. bis zu 9 bis 16 konsensbasierte Risikofaktoren aufgreifen.
Der relative Vergleich zwischen wissenschaftlichen und nicht wissen-
schaftlichen Faktoren macht demnach deutlich, dass ein größerer
Anteil der nicht wissenschaftlich fundierten Anhaltspunkte Bestand-
teil der Risikoinventare sind, auch wenn die empirisch fundierten
Faktoren durch ihre hohere Anzahl den größeren Anteil an der
Gesamtzahl der gefundenen Risikofaktoren in den Instrumenten ein-
nehmen (Metzner et a1.,2009; Metzner & Pawils in diesem Band).
Empirische Prädiktor-Verfahren, also Risikoinventare, die nur empi-
risch belegte Risikofaktoren yerwenden, liefern bessere Ergebnisse
bei der Vorhersage einer erneuten Misshandhrng/Yernachlassigung
als auf fachlichem Konsens basierte Inventare. Das haben Studien
gezergt (Grove et a1.,2000; Grove & Meehl 1996). Für Checklisten,
die ausschließlich zum Ziel haben, Fachkräfte bei der Einschätzung
des Gefahrdungsrisikos - also beim Erstellen einer Prognose über die
Gefahr einer erneuten Misshandlung,/Vernachlässigung - zu unter-
stätzen, ist es daher sinnvoll den Schweqpunkt auf die Verwendung
empirisch belegter Risikofaktoren zu legen.
Checklisten, die den Anspruch erheben sowohl die Risikoeinschät-
zlur'g - im Sinne einer Prognose - als auch die Strukturierung der
weiteren Fallbearbeitung - im Sinne der Hilfeplanung - unterstätzen
zu wollen, erheben dagegen in der Regel sowohl empirisch belegte
Risikofaktoren als auch beschreibende Faktoren zur Problem- und
Ressourcenanalyse, da sie neben der Vorhersage einer erneuten/
andauernden Misshandlun g/YernachTässigung auch die Entwicklung
geeigneter und notwendiger HilGn unterstützen sollen.
Für den Prozess der Risikoabschätzung kann das bedeuten, dass bei
Risikoinventaren, die beide Ziele verfolgen (Risikoeinschatzung &
Hilfeplanung), ort.r IJmständen in der Fülle der erhobenen Fakto-
ren vorhersagekraftige Faktoren, wie z. B. das Vorliegen hauslicher
Gewalt (vgl. dazu Kavemann et a1.,2006),unterschätzt, weniger vali-
de Faktören, wie z. B. Armur (vgl. daz'tBlack et il,.,2007; Schone et
al., 1997) dagegen überschätzt werden.
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Bei der Entwicklung von Risikoinventaren ist es daher von besonde-

rer Bedeufllng, sich der Aussagefähigkeit und Aussagekraft der erho'
benen Faktoren bewusst zu sein. Dabei gilt es insbesondere zwischen

Prädiktoren, also den empirisch nachgewiesenen, auf ein statistisch

erhöhtes Risiko ftir eine zlukünfi-lge / ernevt.- / aldauernde Misshand-

lung oder Vernachlässigung nachweisenden und den eher (problem-

& ressourcenJ beschreibenden Faktoren - die ftir die Strukturierung

der weiteren Fallbearbeitung und die Erstellung des Hilfeplans von

Bedeutung sind - zu unterscheiden.

Die lJntersuchung des Instituts ftir Medizinische Psychologie des

Uniklinikums Hamburg-Eppendorf weist neben dem Verhältnis von

empirisch belegten zu konsensbasierten Risikofaktoren auch darauf

hin, dass nur die Halfte der Instrumente unter wissenschaftlicher

Begleitung entwickelt und ein noch geringerer Anteil auf ihre Wirk-
samkeit hin untersucht worden ist. Das bedeutet im Klartext, dass bei

den meisten Instrumenten deren Anwendung haufig zur Pflicht
gemacht und deren Einsatz als Maßstab für ,,gute Arbeit" und damit

zur ,,Regel der Kunst" erhoben wurde, überhaupt nicht wissenschaft-

lich gesichert ist,.dass sich die Verfahren positiv auf die Gefahrdungs-

einschätzung oder den Hilfeprozess mit der Familie auswirken. Ein
Phänomen, das kaum verständlich erscheint, wenn man bedenkt, dass

mangelhafte Verfahren schnell auch negative Effekte erzeugen kön-
nen. Ein eindnickliches Beispiel daftir ist Großbritannien. Hier haben

sich die Effizierrz und Qualitat des Kinderschutzsystems trotz oder

wegen einer Fülle an Vorgaben, standardisierten und computerge-

sttiizten Verfahren und Regeln eher verschlechtert (Munro,2009). Es

stellt sich hier die Frage, ob Deutschland ebenfalls diesen'W'eg ein-

sctrlagen will, oder ob wir in der Lage sind, aus den Erfahrungen

anderer Länder zu lernen und einen eigenen Weg zu enwvickeln.

Neben der Konzeption der fusikoinventare ist v.a. ein hohes Maß an

Qualifikation und Erfahrung der Fachkräfte fur eine sach- und fach-

gerechte Anwendung der Risikoinventare von Bedeutung' Denn

werden Aussagefahigkeit und -kraft der Faktoren nicht berücksich-

tigt, so kann dies sowohl eine qualifizierte Einschätzung des zuktinf-
tigen Risikos ftir das Kind als auch die Prioritätensetzung beim Auf-
bau des HiHe- und Schutzkonzeptes beeinträchtigen. Risikoinventa-

re sind damit nicht daftir geeignet Unerfahrenheit und fehlende Qua-
lifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszugleichen.

Für standardisierte Verfahren heißt das:

Sowohl bei der Enfwicklung als auch beim Einsatz von Checklisten

bzw. Risikoinventaren muss klar sein, welches Ziel verfolgt wird. Je
nachdem ob eher die Vorhersage einer (erneuten) Misshandlung
tnd/oder die Stnrkturierung der weiteren Fallbearbeitung und Hil-

§&§
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feplanung im Vordergrund steht, müssen unterschiedliche Informa-
fionen erhoben werden. Ohne Berücksichtigung der Aussagefähig-
keit der einzelnen Informationen besteht 

"rrrorri.r, 
das Risiko, dass

in der Masse der erhobenen Informationen einzelne Faktoren über-
oder unterbewertet werden.
Risikoeinschitzverfahren können Fachkräfte bei der Abschatzung
von Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiken und beim Erstel-
len des Hilfe- und Schutzkonzeptes untersttitzen. Voraussetzung
dafur ist, dass es sich um aussagekräftige, valide Verfahren handelt, die
von geschulten und erfahrenen Fachkräften, unter besonderer
Benicksichcigung der Möglichkeiten und Grenzen der Instrumenta-
rien, angewandt werden. Risikoinventare eignen sich nicht dazt, die
mangelnde Kompetenz unerfahrener Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter oder sctrlechte Qualifikation auszugleichen. Im Gegenteil: Ein
verantworfungsvoller Einsatz der Risikoinventare setzt qualifizierte,
kridsche und reflektierte Fachkräfte voraus, die sich der lrtoglichkei-
ten und Grenzen der Instrumentarien bewusst sind.
Erweist sich ein Verfahren über viele Einzelfülle hinweg als wenig
vorhersagekräftig, so kann es u. U. großen Schaden verursachen
(findler, 2006a). Die Forderung, dass nicht gepnifte Insrrumenre aus
der Praxis möglichst bald wieder verschwinden sollten (Kindler et al.,
2008), kann daher nur unterstrichen werden.
In folgenden Kapitel soll die Komplexitat des prozesses von Hilfe
und Schutz im Kinderschutz dargestellt werden, um deutli ch zt
maclen, an welchen Stellen der Standardisierung im Kinderschutz
Grenzen gesetzt werden sollten.

3, Kimdersc§xuäz: qr§e[ m*hr &§,§ ,"m*§d' d**
§imsc§x§txäsms de§ &eSä§irda,rmgsx-is§ kos

Das fachliche Handeln im Kinderschutz besteht insbesondere aus:
1. der Durch{iihrung einer Risiko- und Ressourceneinschätzung
2. dem Aufbau einer vertrauensvollen beraterischen Beziehung zu

den Eltern, Kindern undJugendlichen
3. der Entwicklung eines Schutz- und Hilfekonzepres ftir und mit

dem Kind und seiner Familie
+. g{.der Entscheidung über die Einleitung geeigneter und nor-

wendiger Eingriflt in die elterlichen Rechte (Inobhutnahme,
Anrufung des Familiengerichts)

Checklisten und Risikoinventare heben in ersrer Linie auf die euali-
fizierung der Risikoeinschätzung ab.'Wie die Fachkräfte zu den ein-
zelnen Informationen, Beobachtungen und Bewertungen kommen

Risi koei nschätzverfa hren

können Fachkräfte bei

der Abschätzung von

Misshandlungs- und

Vernach[ässigungsrisiken

und beim Erstetlen des

Hitfe- und

Schutzkonzeptes

unterstützen

Risikoinventare eignen

sich nicht dazu, die

mangelnde Kompetenz

unerfahrener

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter oder

schlechte Quatifi kation

auszugleichen
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C. Gerber

und wie sie den Prozess mit der Familie gestalten, spielt dabei kaum

eine Rolle. In der derzeitigen Debane zum Kinderschutz ist zuneh-

mend der Eindruck entstanden, als hange erfolgreicher Kinderschutz

in erster Linie von der Ermittlung von Sachverhalten, der Beobach-

tung der Familie (insbesondere in ihrem sozialen Umfeld) sowie

einer möglichst ltickenlosen Dokumentation der ermittelten
Erkenntnisse ab. Diese Vorstellung wird dem komplexen Handeln

im Kinderschutz keineswegs gerecht und vernaclrlässigt insbesonde-

re die Anteile, die nach bzw. parallel zu einer qualifizierten Risiko-

einschätzung schließlich zum konkreten Schutz des Kindes und zur
konkreten Hilfe ftir die Familie fiihren.

§.§ §{msehätzums des §eSährdungsris{§<os a[s laufemder

Frozess

Bei einer Gefahrdungseinschätzung handelt es sich nicht um einen

einmaligen, zeidich begrenzten Arbeitsschritt an einer bestimmten

Stelle eines Gesamtprozesses. Vielmehr ist die Einschatzung des

Gefahrdungsrisikos ein integrierter und laufend reflektierter
Bestandteil eines Beratungsprozesses, der Hand in Hand mit der kon-
kreren Hilfe fiir die Familie verläuft. Mit jeilem Kontakt mit den

Eltern und Kindern und mit jeder neuen Information muss die

Bewertung des Gefahrdungsrisikos überyrüft und kritisch hinterfragt
werden, ob die durchgeftihrten und geplanten Schritte noch verhält-
nismäßig, geeignet, ausreichend bzw. notwendig sind.

Internationale Studien haben gezeigt, dass schlechte oder fehlerhafte
Intelpretation und Bewertung von (neuen) Informationen in proble-
matischen Fallverlaufen im Kinderschutz von zentraler Bedeutung

sind. So hat eine Analyse aller zwischen 1973 :und 1994 veröffentlich-
ten lJntersuchungsberichten nach tragischen Kinderschut zf;llefi n
England gezetgt, dass die Risikoeinschätzurtg der Fachkräfte haufig

durch folgende Fehler in der Verarbeitung von'Informationen ver-

zerrt wurde (Munro, L999):

- Leicht verftigbare Informationen fanden stärkere Berücksichti-

gung, bedeutsame Aussagen anderer am Fall beteiligter Institutio-
nen wurden dagegen schneller übersehen/überhört;

- Informationen, die konkret, anschaulich oder mit Emotionen
besetzt waren, aber auch die erste oder die leüte Information
zum Fall blieben stärker im Gedachtnis als andere Informationen;

- fehlerhafte oder falsche Informationen rron Dritten verzerrten
ebenso die Risikoeinschätzung wie auch mangelhafte Kommuni-
kation.

?r.i,JUä
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Kinderschutz - von der Checktiste zur persöntichen Fa[[- und Prozessverantwortung

Gespräch mit
Schute/KiTa/Hort

Gespräch mit
Kindern/

Jugendlichen

Faltbesprechung/

Vermittlung von
Hitfe/

Hilfeplanung

Gespräch mit
den Eltern

Reflexion der Risiko-
einschätzung & des Hilfe-

und Schutzkonzepts

Hitfsptan-
gespräch/

Rückmeldung
des Leistungs-

erbringers

Metdung/
Gespräch mit

dem/der
Itlelderln

Hausbesuch

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass viele Fachkräften dazu neigten
an einer einmal getroffenen Einschätzung festzuhalten und dadurch
die Korrektur und Anpassung einer Risikoeinschätzung erheblich
verzögert wurde. Das Phänomen, Informationen so zu verarbeiten,
dass die bestehende Hypothese bestätigt (statt übeqprüft) wird, ist in
der Psychologie unter dem BegriffBestätigungsfehler oder confirma-
tion biasa bekannt (vgl. dazu auch Nickerson, 1998). Diese Form det
kognitiven Verzerrung mag ein Stück weit erklären, warum es in der

a Der Bestätigungsfehler (confirmation bias) - oder die Bestätigungstendenz - ist die

Neigung, eine vorgefasste Meinung beizubehalten, und eine korrespondierende

Abneigung, sie zugunsten einer neuen Überzeugung aufzugeben. Eine Hlpothese
kann vorschnell besrätigt werden, wenn man von vorneherein nur nach bestätigenden

lnformationen sucht, wenn man ambivalente Informationen, die sowohl ftir wie gegen

die Hlpothese sprechen können, konsequent als besatigend auffasst, oder schließlich,
wenn men zwar bestätigende wie nichtbestätigende Indizien beachtet, die nichtbestä-
tigenden Indizien aber ungenügend gewichtet.

Das Phänomen,

Informationen so zu

verarbeiten, dass die

bestehende Hypothese

bestätigt (statt

überprüft) wird, ist in

der Psychologie unter

dem Begriff

Bestätigungsfehler oder

confirmation bias

bekannt

?n?



C. Gerber

Viele der standardisierten

Verfahren zur Risiko-

einschätzung integrieren

daher Fatlbesprechungen

oder koltegiale

Beratungen als

verbindlichen Bestandteil

im Prozess

praxis immer wieder Falle gibt, die scheinbar in einer Bewertung

,,stecken geblieben" sind. Dieser Eindruck wird zum Beispiel auch

im Berick der Bremischen Bürgerschrt z:u,m Fall Kevin vermittelt

Obwohl mit der Zeit immer mehr Informationen vorlagen, die auf

eine akute Gefahr ftir das Kind hinwiesen, wurde an der Einsckjt-

zvrlg einer eher langfristig gefihrdenden Situation ohne sofortigen

Uaridlungsbedarf festgehalten. Die gleiche Dynamik zeigt sich.auch

drrr., *."nn ein Kindieit der ersten Risikoabschatzung als gefihrdet

eingestuft wird, obwohl nach einiger Zeit_bei kritischer Nachfrage

keiier der Fachkräfte mehr genau sagen kann, worin die konkrete

Gefahr im Sinne des § 1666 BGB eigentlich besteht.

Für standardisierte Verfahren heißt das:

checklisten oder verfahren, die sich nicht fortschreiben lassen und

die nicht in der Lage sind, sich an einen flexibel gestalteten Prozess,

der sich an der Notwendigkeit im Einzelfall orientiert, anzupassen,

sind kritisch zu bewerten. Es besteht die Gefahr, dass mit dem Aus-

ftillen einer Checkliste suggeriert wird, dass der Prozess der Risiko-

einschätzung abgeschlossen ist. Dies erschwert unter lJmständen,

dass wichtige neue Informationen, die im Fallverlauf hinzukom-

*.o, ror..ichend Berücksichtigung finden. Risikoinventare, die

nicht konsequent prozesshaft angelegt sind, lauftn darübet hinaus

Gefahr, die Äenschliche Neigung, an einer einmal getroffenen Ein-

schätzung festzuhalten, atsatzlich zu unterstützen statt ihr entge-

genzuwirken.
Viele der standardisierten Vedahren zur Risikoeinschätzung integrie-

ren daher Fallbesprechungen oder kollegiale Berarungen als verbind-

lichen Bestandteil im Prozess. Kollegiale Beratung und Fallbespre-

chungen gehören ebenso wie Fallsupervisionen sicherlich zum ele-

-.rrä.r, Handwerkszeug sozialer Arbeit. Allerdings gilt es an dieser

stelle darauf hinzuweisen, dass nichtjede Fallbesprechung oder Fall-

reflexion automatisch einen qualitativen Beitrag zur Fallbearbeitung

leister. ohne geeignete Methodik, ausreichend Schulung in ihrer

Anwendung ,ä*i. ,orr.ichend zeitliche Ressourcen besteht die

Gefaht, dass Frllberatungen zur Formalie verkommen, die in erster

Linie werwolle Zeit sinnlos vergeuden.

§.? §estandte*&e eimer ffi§si§<oe{mseh§taramg

Checklisten und Risikoinventare müssen komplexe Zusammenhän-

ge reduzieren, um im Alltag anwendbar z't sein. lJm das Spannungs-

Ield zwischen Anwendbarkeit auf der einen Seite und Komplexitat

einer Risikoeinschätzung auf der anderen Seiten deutlich zu machen,

folgt eine Darstellung der einzelnen Bausteine einer Risikoeinschät-

§&rs



Kinderschutz - von der Checkliste zur persönlichen Fat[- und Prozessverantwortung

zung unter besonderer Berücksichtigung des Gesamtkontextes in
dem und ftir den sie erhoben werden.

a) &'isikofalqteren & derem &usmaß

- Befriedigung der kindlichen Bedürfeisse (koryerliches, geistiges
und seelisches Wohl)

- Tun oder ljntedassen der Eltern oder Driner
- Zeirweilige oder dauerhafte Belastungen und Risikofaktoren
- Zeitweilig oder dauerhaft vorhandenen Ressourcen und Schutz-

faktoren

- Folgen bzw: erwartbare Folgen ftir die kindliche Enrwicklung
sind die zentralen Dimensionen einer Gefihrdungseinschärzung (Lil-
bg,2006).lJm nt einer Einschitntng über das Ausmaß der Gefahr
ftir das Kind zu kommen, ist daruber hinaus die qualitative Bewer-
tung der einzelnen Risiken und Ressourcen und damit neben deren
Erhebung an sich auch die Beschreibung von Arr, Umfang und Aus-
maß derjeweiligen Einzelfaktoren von zentraler Bedeutung. Schließ-
lich macht es sowotrl ftir die fusikoeinschitzung als auch ftir die
Überlegungen zu geeigneten und norwendigen ftilf.VS.hrtzmaß-
nahmen einen grundlegenden Unterschied, ob ein Kind z. B. einma-
lig einnässt oder es dies über einen geraumertZeitravm tut oder ob
z. B. eine 'W'ohnung 

,,nur" als sehr unordentlich oder bereits als ver-
müllt bezeichnet werden kann.
Viele Verfahren verwenden jedoch dichotome Abfragen fia, nein), obwoht Ampet oder
die keinerlei Beschreibung oder differenziertere Bewertung zulassen, Skatensysteme eine
sodass die Gefahr besteht, dass die Bedeutung der einzelnen Fakto- Bewertung von umfang
ren fur die Einschätzung des Gesamtrisikos nicht nachvollziehbar ist. und Ausmaß eines
Andere Verfahren wiederum verwenden ein Ampel- bzw. Skalensys- Risikofakors bis zu
tem, das mehrere Abstufungen vorsiehts (tvttillea 2009). Obwohl einem gewissen Grad

Ampel oder Skalensysteme eine Bewerfung von Umfang und Aus- ermöglichen, bteibt die
nnaß eines Risikofaktors bis zu einem gewissen Grad ermöglichen, Zuordnung des
bleibt die Zuordnung des wahrgenommenen Risikos jedoch haufig wahrgenommenen Risikos
der subjektiven Einschätzung der Fachkraft überlassen, da in der jedoch häufig der
Regel weder die Farben noch die Skalen in ihrer'Wertigkeit objekti- subjektiven Einschätzung
viert werden6. Die Einordnung des einzelnen Risikofaktors (2. B. der Fachkraft übertassen,
Erziehungsfihigkeit, Mutter-Kind Bindung) erfolgt also - beeinflusst da in der Reget weder die
von den persönlichen 'W'erten 

und Normen der einzelnen Fachkraft Farben noch die skaten in
- auf der Grundlage einer subjektiven Einsch atzttrlrg. Durch den Ska- ihrer werttgkeit

objektiviert werden

5 z. B. sehr schlecht, schlechq ausreichend und gut

'Der Stuttgarter und DüsseldorGr Kinderschutzbogen versucht dieses problem durch
die Einführung sog. Ankerbeispiele zu beheben, mit deren Hilfe die Einwertung eines
Risikofaktors auf einer Skala von -2 bis +2 objektiviert werden soll.

tn6
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Gemäß der gesetzlichen

Definition einer

Kindeswohlgefährdung

(§1666 BGB) wird aus

einer Gefahr für die

Entwicklung eines Kindes

erst dann eine

Kindeswohlgefährdung,

die ein Eingreifen von

außen rechtfertigt, wenn

die Eltern nicht bereit

oder in der Lage sind, die

Gefahr setbst zu

beseitigen. Damit wird

die Beurteilung der

Kooperation, Mitwirkung

sowie die

Veränderungsfähi gkeit

und Hitfeakzeptanz der

Eltern zu wesenttichen

Bestandtei[en einer

Risi koeinschätzung

lenwert oder die Farbe wird jedoch der Eindruck von Objektivitat
geweckt, so dass die Gefahr besteht, dass notwendige Reflexionen
und Überyrüfungen einer Bewertung unterbleiben. Ob und in wel-
chem Umfang dadurch das Ergebnis der Risikoeinschätzung beein-
trachtigt wird, kann zwar bisher nicht eindeutig festgestellt werden,
da es daza in Deutschland bisher kaum empirische lJntersuchungen
gibt7. Um unzulässig verkürzte Darstellungen und eine Objektivie-
rung subjektiver Bewertungen zu vermeiden und um die Nachvoll-
ziehbarkeit (2. B. im Vertretungsfall) zu sichern, erscheint es jedoch
sinnvoll, dass die Risikoinventare grundsätzlich die Möglichkeit
geben, die wahrgenommenen Einzelheiten ausreichend ausfuhrlich
qualitativ zu beschreiben.

h) Kmoperatt**nlM{twinkungfVerämderungsb*rettsehaft/
${§&fcakzepta§}x dsr §ttern

Gemäß der gesetzlichen Definition einer Kindeswohlgefahrdung
(§1666 BGB) wird aus einer Gefahr ftir die Enrwicklung eines Kin-
des erst dann eine Kindeswotrlgefährdung, die ein Eingreifen von
außen rechdertigt, wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind,

die Gefahr selbst zu beseitigen8. Damit wird die Beurteilung der
Kooperation, Mitwirkung sowie die Veränderungsfahigkeit und
Hilfeakzeptarz der Eltern zu wesentlichen Bestandteilen einer Risi-
koeinschätzung. Ob sich Eltern auf einen Beratungsprozess einlassen

oder ob sie alle Energie in die Flucht vor demJugendamt investieren,

hrngt jedoch auch von der Gesprächsfuhrungs- und Berarungskom-
petetz der jeweiligen Fachkraft ab. Gelingt es nicht, die notwendige
Sensibilitat gegenüber den Eltern zu entwickeln, kann es sein, dass

die Veränderungsbereitschaft und Hilfeakzeptanz der Eltern zwar
vorhanden gewesen wäre, durch die Art der Interventionjedoch ver-
loren gegangen ist (Morsberger, 2004). Bei der Bewertung der

Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft bedarf es also immer
auch der kritischen Betrachtungsweise der Intervention selbst.

7 Bisher wurden überhaupt nur der Stuttgarter und Dtsseldorfer Kinderschutzbogen

(Strobel, 2008) und die Diagnosetabellen des Bayerischen Landesjugendamtes evalu-

iert (EST! Evaluation der Sozialpadagogischen Diagnose{abellen, Absc}rlussberichc

Hrsg. Bayerisches Landesjugendamt ISBN: 3-935960-16-6 oder als Download
http :,2/www.blj a.bayern.de ).
8 Damit unterscheidet sich die Definition einer Kindeswohlgefrhrdung mit der ir:
anderen Professionen, aber auch in der Öffentlichl<eit verstandenen Definition, die

eher in fuchtung einer Enwvicklungsgefahrdung geht. Dies führt immer wieder zu

Missverständnissen in der Kooperation mit anderen Professionen, wie z. B. Medüi-
nern oder Schule.

-S{J§



Kinderschutz - von der Checktiste zur persönlichen Falt- und Prozessverantwortung

c) Fr*fulenr*, lJrsac]ten- ur"ld Frioritätems*cht der §[term

§ aa SCn VIII sieht enrsprechend des Grundsarzes ,,Hilß vor Ein-
griff' voq zunächst (wenn es Art und Ausmaß der Gefihrdung des
Kindes zulassen) gemeinsam mit den Eltern über den Weg der Hilfe
und lJnterstützung die Gefihrdung fiir das Kind zu beseitigen. Die
Problem-, IJrsachen- und Prioritatensicht der Eltern liefert dabei
wichtige Hinweise auf die geeigneten und notwendigen HilGn. Nur
wenn die Hilfen an dem Bedarf der Eltern ansetzen, werden die
Eltern sie mittragen und sich aktiv beteiligen. Je eher es also gelingt, 0b und in welchem

die Perspektive der Eltern, inklusive ihrer Angste und Sorgen, aber Ausmaß ein Kind

auch ihrer 'Widerstände, zu verstehen, umso eher kann es gelingen, gefährdet ist, tässt sich

Kontakt zu den Eltern aufzubauen und ihr Verffauen ftir den Aufbau nicht durch die

einer Hilfebeziehung zu gewinnen. Der Schutz von Kindern ist kein .,Draufsicht" feststetten.
von dem Kontakt zu den Eltern und Kindern losgelöster Prozess. Ob Nur durch ein ,,Sich-
und in welchem Ausmaß ein Kind gef;hrdet ist, lässt sich nicht durch Eintassen" auf den

die ,,Draufsicht" feststellen. Nur durch ein ,,Sich-Einlassen" auf den Kontakt und eine
Kontakt und eine intensive Auseinandersetzung mit den Betroffenen intensive Auseinander-

kann es gelingen, die Ursachen zu verstehen, geeignete Hilfen zu setzung mit den

vermitteln und so ftir den Schutz der Kinder zu sorgen und ihnen Betroffenen kann es

eine positive und forderliche Zakunft zu ermöglichen. Dies bedeutet getingen, die ursachen zu

auch, dass bei nachhaltig felrlender oder kritischer Problem- bzw. verstehen, geeignete

Prioritätensicht der Eltern die Anpassung des Schutzkonzeptes und Hilfen zu vermitteln und
eine Intervention, ggf. auch ohne Zustimmung, aber unter Wahrung so für den Schutz der
von Offenheit und Tlansparenz gegenüber den Eltern, erfolgen Kinder zu sorgen

muss.

d) §{essourcerx der §[term

Die Anforderung ,,Kinder vor Gefahren zu schützen" impliziert, der
Aufgabenstellung entsprechend, einen defizitorientierten Blick, weil
zunächst Art und Umfang der Gefahr für das Kind im Vordergrund
stehen. In der Folge ist die'W.ahrnehmung von Ressourcen und Stär-
ken von Eltern und Kinder nach wie vor eine Schwachstelle im Kin-
derschutz. Der fehlende Ressourcenblick spiegelt sich auch in den
Risikoinventaren wider. So hat der Vergleich der 138 Risikoinventa-
re durch die Universität Hamburg-Eppendorf g ezeigt, dass 74 (540/o)

der Instrumente keinen empirisch erhobenen Schutzfaktor (Wust-
mann, 2005) und 57 (41V0) weder ,,Kooperation" noch ,,Coping-
Fahigkeiten" als Ressourcen enthalten (Metzner & Pawils, 2009).
Die Konsequenzen einer (ÜberJbetonung der Defizite und Risiken
und eines fehlenden Ressourcenblicks sollten ftir die Arbeit im Kin-
derschutz nicht unterschätzt werden. 'Werden Eltern nur mit ihren
Schwachen konfrontiert und liegt der Fokus ausschließlich darauf

5Ut
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Gespräche mit Kindern

sind aus zwei Gründen

wichtig: Zum einen spielt

die Perspektive des

Kindes oder Jugendlichen

- je nach Attrir und

Entwicktungsstand - bei

der Einschätzung des

Gefährdungsrisi kos und

vor a[[em bei der

Entscheidung über

die geeignete,

verhä[tnismäßige

Hitfe/Intervention eine

erhebliche Ro[[e. Zum

anderen erleben Kinder

die Intervention des

Jugendamtes häufig ats

Bedrohung für sich und

ihre Famitie und

brauchen daher

besondere Unterstützung

was nicht ausreichend gut funktioniert, kann dies dazu führen, dass

Fachkräfte in Gesprächen mit Eltern zu einem sehr konfrontieren-
den, bisweilen sogar aggressiven Gesprächsstil neigen (Forrester,

2OO7,2OOB). Dies wiederum beeinträchtigt den Aufbau einer guten

und tragfthigen beraterischen Beziehung. Darüber hinaus beein-

trachtigt eine von Hoffirungslosigkeit und dem Blick auf die Defrzi-
te geprägte Haltung der Fachkräfte auch die Möglichkeiten der

Eltern, eigene Fähigkeiten zu enrwickeln oder ihre Starken wirksam

werden zu lassen. ,,'W'as ist Ihnen in der letzten Zeit rrlit Ihren Kin-
dern besonders gut gelungen ist?" ,,Gibt es Dinge, die Ihnen leichter

fallen als andere?" ,,Gibt es Stellen, an denen Sie der Meinung sind,

dass Sie hier Ihren Kindern eine (besonders) gute Mutter./Vater sind,

worauf Sie vielleicht sogar stolz sind?" sind also Fragen, die sowohl

Hinweise auf Ressourcen und Stärken liefern als auch Eltern in ihrer
Veränderungsbereitschaft untersttitzen und den beraterischen Kon-
takt fördern.

e) Perspekt*vederK'imder/Sugemd&iahem

Gespräche mit Kindern sind aus zwei Gründen wichtig:
Zvm einen spielt die Perspektive des Kindes oderJugendlichen - je
nach Alter und Entwicklungsstand - bei der Einschätzung des

Gefahrdungsrisikos und vor allem bei der Entscheidung über die

geeignete, verhältnismaßige Hilfe,zlntervention eine erhebliche Rol-
le. Zw anderen erleben Kinder die Intervention des Jugendamtes
haufig als Bedrohung fiir sich und ihre Familie und brauchen daher

be sondere lJntersfiitzung.
Im Rahmen einer e4plorativen Studie zum Pflegekindeqprojekt des

DeutschenJugendinstituts und des Deutschen Instituts ftirJugendhil-
fe und Familienrecht wurden Pflegekinder im Altern von 10 bis 14

Jahren befragt, die bereits seit mindestens einemJahr in der Pflegefa-

milie gelebt haben. Die Mehrzahl der Kinder war in Obhut genom-

men worden. ,,Sie beschreiben die Herausnahme aus ihrer Familie

drastisch: Demnach wurden sie ohne Vorbereitung und ohne Beglei-

tung einer vertrauten Person aus dem Unterricht oder dem Kinder-
garten geholt und dann in der Pflegefamilie abgeliefert. Sie konnten
sich weder von ihren Eltern und Geschwistern verabschieden noch

persönliche Sachen mitnehmen. Sie konnten den Vorgang auch nicht
einschätzen und waren zunächst ziemlich ratlos, warum sie zu völlig
fremden Menschen gebracht worden waren. Ihre Erzählungen erin-

nern eher an eine Entftihrung als an eine Aktion zu ihrem Schutz.

Weder wurden sie in den Entscheidungsprozess einbezogen, noch

war er ihnen transparent" (Sandmeier et a1., 2010). Der Bericht die-

ser Kinder weist eindrücklich darauf hin, dass das Handeln im Kin-
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derschutz immer auch mit Risiken fiir die Kinder yerbunden ist.
Schmitt schätzt, dass das Risiko bei Kindern (und Eltern), im Kinder-
schutzbereich sekundär ffaumatisiert zu werden, erwa bei 1:3 liegt
(Schmitt, 1999).
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind daher neben der,,Ermitt-
lung" der Sichtweise des Kindes auch veqpflichtet, dafiir Sorge zu rra-
gen, dass die Kinder durch das Handeln derJugendhilfe niiht mehr
als unbedingt nötig belastet werden. Um KinJer angemessen und
entsprechend ihres Entwicklungsstandes bei der Risikoeinsch aLtzurLg
und Hilfeplanung einzubeziehen, um das Kind nicht in einen Loya-
litatskonflikt zu bringen und um :ztsätzlichen Druck oder Schaden
zu vermeiden, bedarf es eines hohen Maßes an methodischer
Gesprächsfuhrungskomperenz, Feinfuhligkeit und Empathief;hig-
keit- Nur durch gute Schulungen und inrensives Tiaining der Facü-
krafte k<innen Gespräche mit Kindern zu einer Selbswersändichkeit
werden, von der nur in (gut) begründeten Fällen abgesehen wird.

0 §essoureenderKimcler/Jr*g*nd(*chem

Forschungen haben gezeigt, dass nicht alle Kinder, die sozialen und
gesundheitlichen Belasrungen ausges etzt warefl, in Art und Umfang
gleichermaßen Schäden davontragen (Werner, 2000, 2001). Der
Grund daftir sind Ressourcen oder Resilienzfaktoren, die sich insbe-
sondere bei nicht schwerwiegenden Kindeswohlgefthrdungen schüt-
zend auf die kindliche Enrwicklung ausgewirkt und großeri Schaden
verhindert haben. Die Diagnostik in Fallen einer Kindeswohlgefihr-
dung darf sich daher nicht nur auf die Defizite und Schwächen kon-
zentrieren, sondern muss auch die vorhandenen Kompetenzen und
Bewältigungsressourcen des jeweiligen Kindes einbeziehen. Resi-
lienzförderung heißt in diesem Zusammenhang vor allem, jene wich-
tigen Grundlagen (Person- und lJmweltressourcen) nt schaffen, za
fesdgen und zu optimieren, die es Kindern ermöglichen sich trotz
der schwierigen Bedingungen posiriv zu entwickeln (Wustmann,
2005).

g) §ch(itxemde FaktCIrem

IJnter schützenden Faktoren werden hier Ressourcen im sozialen
Umfeld der Familie oder im Hilfesystem versranden. Dazu gehören
sowohl Institutionen wie Kirä und Hort als auch private Resiourcen
der Familie, wie beispielsweise Großeltern, Freunäe oder Nachbarn,
die bei der Versorgung des Kindes oder zur lJnterstürzung der Mut-
ter./des Vaters von Bedeurung sind.

Sozialarbeiterinnen und

Sozialarbeiter sind daher

neben der,,Ermittlung"
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auch verpflichtet, dafür
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Schützende Faktoren müssen unter LJmständen im Laufe des Bera-
nrngsprozesses als solche aktiviert werden. Dazu gehört sowohl, sich
über die Einschätzung des Gefahrdungsrisikos - insbesondere mit
den professionellen Institutionen - auszutauschen als auch klare
Absprachen über die weitere Zusammenarbeit und v. a. über die Rol-
le der Einzelnen im Schutzkonzept zu vereinbaren. Im Hinblick auf
tansparenz und Verbindlichkeit ist es sinnvoll, die Eltern bei diesen
Absprachen zu beteiligen und sie nicht nur daniber zu informieren.

Je deutlicher den Eltern wird, dass nicht hinter ihrem Rücken über
sie gesprochen wird, sondern dass Absprachen mit ihnen gemeinsam
getroffen werden, umso eher gelingt es, eine vertrauensvolle HilGbe-
ziehung aufzubauen. Diesem Standard sind dann Grenzen gesetzt,
wenn die Eltern den Kontakt verweigern oder wenn die Gefahr ftir
das Kind durch die Einbeziehung der Eltern erhoht wird.

Für standardisierte Verfahren heißt das:

Eine differenzierte Risikoabschätzung besteht aus einer Vielzahl an
Bausteinen, die weder gleichzeitig noch in einer vorgegebenen Rei-
henfolge bearbeitet werden können. Die Erkenntnisse zu jedem ein-
zelnen Baustein müssen miteinander in Bezug und zu einem
Gesamtbild zusammengesetzt werden. Risiken müssen entsprechend
ihrer Art, ihres Umfangs sowie ihrer Auftretenshäufigkeit - jeweils
vor dem Hintergrund des Alters oder besonderer Bedarfe des Kindes
(2. B. Behinderung) - bewertet werden. Ressourcen und schützende
Faktoren müssen den Defiziten gegenübergestellt werden und die so
erlangte Einschätzung muss schließlich in Form einer prognose über
das zuktinftige Risiko des Kindes - z'rm akruellen Erkenntnisstand -
zum Ausdruck gebracht werden.
Die Aussagekraft der erhobenen Informationen hängt haufig von
einem vertieften'Verstehen' der einzelnen Faktoren, im Gesamtzu-
sammenhang aller Informationen, ab. Daraus entsteht ein Dilemma,
das die Qualitat der Risikoeinschärzung mit Hilfe standardisierter
Instrumente und Verfahren erheblich beeintrachtigen kann. Denn
Checklisten und Risikoinventare müssen komplexe Zusammenhän-
ge reduzieren, um im Arbeitsalltag anwendbar zu sein.Je umfangrei-
cher die Risikoinventare, umso mehr Zeit fließt, haufig auf Kosten
des Kontaktes zu den Familien, in die Anwendung und Dokumenta-
tion standardisierter Verfahren.
Die Sichtweise der Eltern zu LJrsachen und Hintergninden und die
Sichtweise der Fachkräfte sind nicht immer deckungsgleich. Ebenso
kann auch die Einschatzung der Fachkräfte untereinander divergie-
ren. lJm zu verhindern, dass eine subjektive Einschätzung mit der
Zeit zrtr objektiven Tätsache wird, ist es notwendig, subjektive Ein-
schätzungen auch als solche zu kennzeichnen und deutlich zu
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machen, um wessen Einschätzung es sich handelt. Ein Manko, mit
dem einige Checklisten und Risikoinventare zt kampfen haben, da
sie zwar Angaben über das Vorliegen von Risikofaktoren vorsehen,
jedoch haufig an keiner Stelle deutlich wird, auf wessen Einschätzung
oder Beobachtung diese Angabe zurückgeht.
Risikoinventare können Fachkräfte bei der Risikoeinschitzung
unterstätzen. Die Art und Weise der Erhebung, die letztendliche
Bewertung des Gesamtrisikos und die Ableitung geeigneter, verhalt-
nismaßiger Hilfe,/Intervention erfolgt jedoch integriert in einem
Beratungsprozess zwischen Fachkräften, Eltern, Kindern und

Jugendlichen. Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass standardisierte
Verfahren zur Risikoeinschätzung das sozialpadagogische Fallverste-
hen verändern, wenn die ,,Sachverhaltsermittlungen" und die Samm-
hrng von Informationen zu Lasten der Kommunikation, Beratung
sowie des Beziehungsaufbaus mit der Familie gehen.

3.3 KisikCIe{msehäteung a§s §estandte{[ eines
üb*rgeordnetem §eratunssprsäesse§

Das System der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland beruht auf
dem Grundgedanken, dass alle Eltern den Anspruch und den
Wunsch haben, ihren Kindern gute Eltern zu sein, dass jedoch die
Fahigkeiten und Moglichkeiten der Eltern, dies umzusetzen, unter-
schiedlich sind. Aus diesem Grund soll die staatliche Gemeinschaft
IJntersftitzungs- und Hilfsangebote vorhalten, die Eltern zur unter-
fützung und Beratung in Anspruch nehmen können. Diese Grund-
annahme bleibt auch in den Fällen bestehen, in denen das Wohl der
Kinder durch die Überforderung der Eltern gefährdet wird. Nicht
nur aus Respekt gegenüber den Eltern, sondern auch aufgrund des

Wissens, dass Eingriffe von außen in ein Familiensystem mit einem
erhöhten Risiko ftir die Kinder verbunden sind, gilt fur die Jugend-
hilfe und das Familiengericht der Grundsatzvot,,Hilfe vor Eingriff'.
Für die Fachkräfte in der Kinder- undJugendhilfe heißt das, dass sie

die Eltern sowohl mit schwierigen, u. U. schuldbelasteten Themen Hitfe und Unterstützung

konfrontieren und gleichzeitig darum bemüht sein müssen, ihr Ver- sowie Schutz und

trauen und ihre Kooperationsbereitschaft zu gewinnen. Hilfe und Kontrotte sind also nicht

[Jntersttitzung sowie Schutz und Kontrolle sind also nicht als zwei als zwei konkurrierende,

konkurrierende, sondern als sich ergänzende Aufgabenbereiche sondern als sich

angelegt. In der Konsequenz müssen Strategien zur Qualitätsent- ergänzende Aufgaben-

wicklung im Kinderschutz immer beide Aufgabenbereiche gleicher- bereiche angelegt

maßen bedenken und negative Wechselwirkungen prüfen.
Sowohl die Reflexion tragischer Fälle in Deutschland als auch inter-
nationale (Jntersuchungen (Axford, 2005) haben gezeigr, dass das
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systematische Erheben und die Inteqpretation von Informationen

und Daten haufig Schwachstellen im Kinderschutz sind. Vor diesem

Hintergrund ist die Strategie, den Prozess der Risikoeinschätzung im
Kinderichutz durch die Entwicklung von standardisierten Verfahren

und Instrumenten zu verbessern, sicherlich nachvollziehbar und

richtig. Sowohl bundesweite als auch internationale Erfahrungen zei-

g., ,L., auch, dass in vielen Fällen, die in einer akuten Krise eska-

Iiert sind, rückblickend festzustellen war, dass es im Fallverlauf insbe-

sondere nicht gelungen ist, Kontakt im Sinne einer beraterischen

Beziehung nt denEltern aufzubauen und sie ftir eine Zusammenar-

beit z't gewinnen. In der Folge investierten die Eltern alle Energie in

die rluiht vor dem Helfersystem, wichtige Veränderungen in der

familiären Situation und der Gefahr ftlr das Kind blieben vom Hel-

fersystem unbemerkt oder konnten durch die Eltern verheimlicht

werden, eingesetzte Hilfen liefen ins Leere. Die Ursachen daftir sind

Der fotgende Abschnitt sicherlich vielf,iltig. Neben den Personen (Eltern und Fachkrafte)

wird sich attein auf die spielen dabei auclr die Rahmenbedingungen im System (2. B. haufig

Gesprächsführungs- und wechselnde Bezugspersonen) und in der Institution (2. B. fehlende

Beratungskompetenzen zeitliche Ressourcen) eine wichtige Rolle. Der folgende Abschnitt

der Fachkräfte in wird sich allein auf die Gesprächsftihrungs- und Beratungskompeten-

wechsetwirkung mit zen du Fachkräfte in Wechselwirkung mit standardisierten Verfah-

standardisierten ren und Instrumentarien konzentrieren. Alle anderen Aspekte, deren

verfahren und Betrachtung zur Verbesserung der Chancen, in Kontakt mit den

Instrumentarien Familien zu kommen, gleichermaßen wichtig ist, werden im Hin-

konzentrieren blick auf den Gesamtkontext des Beitrages außen vor gelassen.

§{i l.fe q: mel §ch utu am §§e'*sp{*§. der \ferämderu n g§bereitsch*f t der

§ltern

Wie bereits unter 3.2 dargestellt, ist die Beurteilung der Verände-

rungsbereitschaft und -fahigkeit der Eltern ein wesentlicher Bestand-

teil äer Risikoeinsch ätztttrg. Gleichzeitig ist die Veränderungsbereit-

schaft und -fihigkeit der Eltern aber auch ein zentrales Zielir.r.Beru-

filngsprozess mit den Eltern. Der Prozess der Risikoeinschätzung

o.,J d1. Beratungsprozess sind daher besonders miteinander verwo-

ben.
Um im Rahmen des Prozesses einer Risikoeinschätntng eine realis-

tische Vorstellung von der Bereitschaft, den Möglichkeiten, aber auch

den Gtenzen der Eltern zu erhalten, reicht es nicht, die Eltern

schlicht zrfrageu,,sind Sie bereit und in der Lage, an dieser Situati-

on etwas zu verändern?" Allein schon aus Furcht vor den Konse-

quenzen oder in der Hoffnung, dasJugendamt endlich wieder loszu-

w.rden, werden viele Eltern - auch in bester Absicht - Verände-

rungsbereitschaft und -fthigkeit beteuern. Als Grundlage ftir eine

§§ä
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realistische Einschätzung taugen die Anrworten der Eltern auf die
direkte Frage daher nicht.
Samdessen müssen die Fachkräfte mit den Eltern über eine Vielzahl
anderer Punkte ins Gespräch kommen, die werwolle Hinweise fur
eine Veränderungsbereitschaft liefern können (findlea 2006c):
- 'Wie zufüeden sind die Eltern mit der gegenwärtigen Situation?
- Haben sie Selbswerrrauen und realistische Hoffirung auf Verände-

rung?

- Welche subjektiven Normen zur Hilfesuche herrschen vor?
- Welche Haltung gegenüber einer belegten Gefahr fur das'W'ohl

des Kindes zeigen die Eltern?
- 'Wie stellt sich die Geschichte der Inanspruchnahme und Wir-

kung von Hilfe dar?

- Konnten die Eltern von verftigbaren Hilfen profitieren?

Zwischen der nt erhebenden Veränderungsbereitschaft und -[ihig-
keit der Eltern und der Haltung bzw. dem Auftreten der Fachkrafte
besteht ein enger Zusammenhang (Holland,2004; De Boer er al.,
2003). Bei einem ungünstigen Vorgehen durch die Fachkräfte, wie
zum Beispiel einer sehr konfrontierenden Herangehensweise in Ver-

lT4""g mit wenig Empathieftihigkeit kcinnen Veränderungsmög-
lichkeiten versperrt und die Kooperarionsbereitschaft ,.rr.htittlt
werden. Forrester hat in einer Studie zu Kommunikationsfihigkeiten
von Fachkräften im Kinderschutz festgestellt, dass die Reaktionen
von Klientinnen und Klienten vor allem vom Grad der Empathiefa-
higkeit der Fachkraft abhangig sind (Forestea 2008). Empathische
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erzeugen bei den Eltern weni-
ger'Widerstand und erhalten darüber hinaus mehr Informationen
von den Eltern über die Lebenssituation der Familie. Ebenso wie
FmFathiefdhigkeit leistet auch die Fähigkeit der Sozialarbeirerinnen
und Sozialarbeiter, Ressourcen und Fahigkeiten zs benennen, einen
wichtigen Beitrag zu einem erfolgreichen Beziehungsaufbau. Eltern,
die nur auf ihre Schwächen und Defizite ,rrg.rpro.h.n werden und
die keinerlei Wertschätzung erfahren, verlieren dagegen ztsitzlich
den Glauben in die eigene Veränderungsfahigkeit.

für standardisierte Verfahren heißt das:
Sandardisierte Verfahren und Checklisten zielen daraaf ab, die Auf-
merksamkeit der Fachkräfte zufokussieren. Eine einseitige Betonung
der fusiken und Gefahren innerhalb der Risikoinventare und Check-
listen verstärkt daher den ohnehin ,,defizitlastigen.. Blick der Fach-
kräfte.Je wenigerjedoch die Ressourcen der Eltirn gesehen werden,
umso schwieriger wird es, in Kontakt mit den Eltern zu kommen
und ihre Veränderungsbereitschaft und -ftihigkeit zu stärken. Bera-
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tungs- und Gesprächsfiihrungskompetenzen sowie Empathie- und
Reflexionsfahigkeit auf Seiten der Fachkräfte sind ftir die Arbeit im
Kinderschutz ebenso wichtig wie eine qualifizierte Risiko- und Res-

sourceneinschätzwg. Denn eine gute Risikoeinschätzung wird nur
dann in dem konkreten Schutz des Kindes münden, wenn es den
Fachkräften gelingt mit den Eltern in Kontakt zu kommen, ihnen die
Belastungen und Sorgen bezüglich ihres Kindes za ,,ibersetzen", die
Ressourcen der Eltern und Kinder zu aktivieren und sie so zu moti-
vieren und zu unterstützen, dass sie mit Hilfe und lJnterstützung
durch Dritte das,,Risiko eine Veränderung" eingehen.
Risikoinventare können Risikofaktoren und Ressourcen,,abfragen"
und die.Fachkrafte darin untersttitzen, welche Aspekte und Aussagen

der Eltern Hinweise dazu liefern können. Dass überhaupt und in
welchem Umfang Eltern sich offnen und Auskunft geben, hangt
jedoch vor allem von dem Geschick und den Fähigkeiten der Fach-
kraft ab. Kommunikative Fähigkeiten, sowohl schriftlich wie auch
mündlich, sind essentiell, sowohl fur den Aufbau einer vertrauensvol-
len und respekwollen Beziehung zu den Familien als auch ftir die
Risikoeinschätztng, die Hilfeplanung sowie eine gute Kooperation
im Hilfesystem (SCIE, 2004).

Checktisten und Risiko- Checklisten und Risikoinventare vermitteln mitunter sehr techno-
inventare vermittetn kratische Vorstellungen vom Prozess einer Risikoeinschätzung. In

mitunter sehr techno- der Folge entsteht die Gefahr, dass die Bedeutung von Beratung und
kratische vorsteltungen Kontakt zu den Betroffenen in den Hintergrund tritt. Um diesen

vom Prozess einer unerwünschten Nebeneffekt zu vermeiden, sollten die Beratungs-
Risikoeinschätzung. In und Gesprächsftihrungskompetenzen sowie die Empathie- und
der Fotge entsteht die Reflexionsfthigkeit von Fachkräften mindestens genauso viel Beach-

Gefahr, dass die tung und Förderung erhalten, wie die Qualifizierung der Risikoein-
Bedeutung von Beratung schätzung. Daniber hinaus sollten der zeitliche Aufivand, den Ver-

und Kontakt zu den fahren, standardisierte Instrumentarien und Falldokumentation in
Betroffenen in den Anspruch nehmen, immer ins Verhaltnis zu Zeit im direkten Kon-

Hintergrund tritt takt mit den Eltern, Kindern und Jugendlichen gesetzt werden. Je
mehr Zeit fur die Einhaltung von Ablaufen notwendig wird, umso
kritischer sollten die Vorgaben und Verfahrensschritte geprüft wer-
den.
Rollen- und Auftragsklarung als Bestandteil einer Risikoabschätzung
Wesentliche Grundlage ftir die Arbeit mit Familien - v. a. in schwie-
rigen und belasteten Situationen - ist es, dass sich die Fachkräfte ihrer
jeweiligen Rolle und ihres jeweiligen Auftrags bewusst sind. Nur
wenn sie für sich Sicherheit und Klarheit haben, können sie ihren
Auftrag gegenüber Familien klar zum Ausdruck bringen sowie den
Sorgen und Angsten, aber auch'Widerständen von Eltern angemes-
sen begegnen.
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f,ehit der Fachl<raft im Einzelfall diese Klarheit, dann hat dies negati-
ve Konsequenzetfür die Art und Weise der Fallbearbeitung, weil
1. der Kontakt ru, der, Eltern geprägt ist von der Ambivalenz zvn-

schen Auflage und Angebot, was sich u.a. negativ auf den Aufbau
einer tragfahigen, vertrauensvollen Beziehung auswirken kann;

2. die Absprachen zwischen Jugendamt, Leistungserbringer und
Eltern unklar und diffus bleiben, was sowohl die Kooperation als

auch die Abstimmung des Hilfe- und Schutzprozesses erschwert
und im Krisenfall fatale Folgen haben kann.

ln vielen der öffentlich gewordenen tragischen FälIe, in denen Kin-
der za Tode gekommen sind, obwohl die Familien in Kontakt mit
demJugendamt standen, gibt es Hinweise auf fehlende Rollen- und
Auftragsklarung. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn zwar
Hilfen vermittelt wurden, jedoch weder verbindliche Absprachen
mit den Eltern und den Leistungserbringern getroffen wurden, noch
übe1prüft wurde, ob die Eltern die Hilfe in ausreichendem Maß und
mit ausreichendem Erfolg im Hinblick auf die Abwendung der Kin-
deswohlgefehrdung in Anspruch genommen haben.
Das Thema Rollen- und Auftragsklarung ist vor diesem Hintergrund Das Thema Rotten- und

im Hinblick auf die Qualitatsentwicklung im Kinderschutz und Auftragsktärung ist vor

damit auch im Hinblick auf Checklisten und Risikoinventare von diesem Hintergrund im

Bedeutung. Die Frage, die dabei im Vordergrund steht, ist, inwieweit Hinbtick auf die

Konzepte zur Risikoeinschätzung, Risikoinventare und Checklisten Quatitätsentwicktung im

einen Beitrag zur Rollen- und Auftragsklarung der Fachkräfte leisten Kinderschutz und damit

und unter welchen Umständen sie die Klarung von Rolle und Auf- auch im Hinblick auf

trag vielleicht sogar zusätzlich behindern. Checktisten und

Da das Thema Rolle und Auftrag derJugendhilfe in Kindeswohlge- Risikoinventare von

fihrdungsftllen jedoch auch kontrovers diskutiert wird, vorab einige Bedeutung

grundsätzliche Anmerkungen zum hier vorliegenden Rollen- und
Auftragsverständnis.

3.4"9 §{o&ts ümd &,{§fträs §m K{*rclerse$rutx

Der Gesetzgeber hat derJugendhilfe im Kinderschutz konkrete Auf-
gaben und Pflichten zugewiesen:
1. Bei ,,gewichtigen Anhaltspunkten" ftir eine Kindeswohlgefahr-

dung sind die Fachkräfte derJugendhilfe veryflichtet, eine Risiko-
abschätzung vorzunehmen (vgl. § Aa SCn VIII). Wird eine Risi-
koeinschätzung durch fehlende Mitwirkung der Eltern erschwert
oder unmöglich, kann das Jugendamt das Familiengericht anru-
fen.

2. Wenn eine konkrete Gefahr im Sinne des §t0e0 BGB fur das

Kind festgestellt wurde, müssen geeignete und verhältnismäßige

§§§
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§3S

Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahr getroffen werden-
Sofern es Art und Umfang der Gefahr fur das Kind zulassen, hat
Hilfe Vorrang vor staatlichen Eingriffen.

3. Sind die Eltern nicht bereit Hilfen anzunehmen oder nicht ausrei-
chend in der Lage, die Hilfe z1r flntzen, so dass die Gefahr ftir das

Kind nicht abgewandt werden kann, so ist das Jugendamt ver-
pflichtet, das Familiengericht anzurufen (§aa abs. 3 SGB VIII).
Analog zur Pflicht des Jugendamtes sind die Tläger der Jugend-
hilfe veryflichtet, in diesem Fall dasJugendamt hinzuzuziehen.

Die Pflichtefl nrm Tätigwerden sind an bestimmte Eingangsvoraus-
setzungen gebunden (Vttinder, 2006). Diese sind enrweder gewichti-
ge Anhaltspunkte (also ein konkreter, erhärteter Verdacht) oder eine
konkrete Gefahr ftir das Kind, die die Eltern nicht beseitigen wollen
oder können. Die Handlungspflichten der Fachkräfte unterscheiden
sich damit in einem Hilfeprozess im Falle einer Kindeswohlgefihr-
dung grundlegend von einem,,normalen" Hilfeprozess.
Der Gesetzgeber formuliert den Hilfeauftrag im Falle einer Kindes-
wohlgefahrdung wie folgt: ,,Hält dasJugendamt zur Abwendung der
Gefihrdung die Gewährung von Hilfen fiir geeignet und notwendig
so hat es diese den Personensorgeberechtigen oder den Erziehungr
berechtigten anzubieten" (§ aa abs. 1 SGB VIII). Gästen abends ein
Glas'W'ein anzubieten ist eine gastfreundliche Geste und eine AbleL
nung dieses Angebotes wird keine Konsequenzen ftir die Gäe
haben. Auch auf die Annahme des Angebotes ,,hinzuwirken" (vgl §
8a Abs. 2 SGB VIII), indem man betont, dass es sich um einen ganz

besonders edlen Tropfen handelt, überlässt es immer noch der frei-
willigen Entscheidung der Gäste, ob sie lieber'Wasser, Bier oder eben
auch gar nichts trinken wollen. Das ,,Anbieten von Hilfe" im FaIh
einer Kindeswohlgefihrdung ist grundlegend anders zu verstehen
und hat nichts mit einer (gastJfreundlichen Geste zu tun, da dic
Eltern die Hilfe nicht ohne weitere Konsequenzen ablehnen konneu-
Im Gegenteil. Das Anbieten von Hilfe im Falle einer Kindeswohlge-
ftihrdung bedeutet ftir die Eltern, dass sie den Prozess, der zu einer
Veränderung der Situation ftihrt, ,,lediglich" mit gestalten konnea
und sollen. Die grundsätzliche Entscheidung, dass die Situation ftr
das Kind nicht tragbar ist und daher verändert werden muss, steh
dagegen nicht zur Diskussion (,,Wie kann ich Ihnen helfen, mich
wieder loszuwerden?" (Conen et a1., 2009)). Darüber hinaus istdb
Hilfe im Falle einer Kindeswohlgefihrdung mit einem bestimmtea
Zwecksndziel (Abwendung der Geführdung) verknüpft und ha"fig
als Alternative zu,,anderen Maßnahmen" (2.8. Anrufung des Fami-
liengerichtes oder Inobhutnahme) zu verstehen. In der Konsequenz
muss nach der Annahme des Angebotes auch die Kontrolle erfolgeu,
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ob Zweck undZiel dadurch erreicht wurden und bei Ablehnung des

.,itngebots bzw. Erfolglosigkeit müssen weitere Alternativen geprüft
werden. Damit ist die Vermittlung von Hilßn auch mit der Kontrol-
k des anschließenden Hilfeprozesses (nicht dagegen mit der Kontrol-
b der Inhalte der Beratungsgespräche) verbunden. Dies erfolgt z;urr'

Beispiel durch konkrete Vereinbarungen zwischen Eltern, Leistungs-

c*ringer undJugendamt. Rolle und Auftrag desJugendamtes in Hil-
feverlaufen bei Kindeswohlgeftihrdung sind also mit einem Kontroll-
und Schutzauftrag verbunden und unterscheiden sich damit grundle-
gend von anderen Hilfeverlaufen, in denen Eltern jederzeit die Hilfe
beenden können, ohne dass weitere Konsequenzen drohen'
Davon unberührt bleibt natürlich der Auftrag sowohl der freien als Davon unberührt bteibt

auch der öffentlichen Jugendhilfe, sensibel gegenüber Belastungen natürtich der Auftrag

und Risiken fur Familien und Kinder zu sein und entsprechend sowoh[ der freien ats

darauf zu reagieren, ohne dass damit automatisch ein Kontrollauftrag auch der öffenttichen

verbunden ist. So bemühen sich beispielweise die Frühen Hilfen Jugendhitfe, sensibel

Fühzeitig auf familiare Belastungen aufrnerksam zu werden, um den gegenüber Belastungen

Ekern und Kindern aktiv, ggf. auch nachgehend und nachhaltig, Hil- und Risiken für Famitien

ie anzubieten. Dennoch sind die Frühen Hilfen nicht mit einem und Kinder zu sein und

Kontrollauftrag ausgestattet und die Eltern konnen jederzeit die Hil- entsprechend darauf zu

te ablehnen oder beenden. Stellt sich jedoch im laufenden Kontakt reagieren, ohne dass

zu einer Familie heraus, dass das Ausmaß der Sorgen und Nöte der damit automatisch ein

Familie so groß ist, dass die Schwelle einer Kindeswohlgefihrdung Kontrollauftrag

überschritten ist, so ändern sich die Rolle und der Auftrag der verbunden ist

Jugendhilfe gegenüber den Eltern und dem Kind und die Hilfe wird
mit einem Kontroll- und Schutzauftrag verbunden.
Die speziellen Handlungspflichten der Jugendhilfe bei gewichtigen
Anhaltspunkten ftir eine Kindeswohlgefahrdung sind darüber hinaus

mit speziellen Befu gnissen verbunden.
Beispielsweise kann dasJugendamt im Falle von gewichtigen Anhalts-
punkten fur eine Gefahrdung des Kindes auch ohne Einwilligung der
Ekern mit der Lehrerin in der Schule sprechen, wenn das Gespräch

notwendig ist, um weitere Informationen ftir die Einschatzung des

Gefahrdungsrisikos zu erhalten. Diese Form der Informationsgewin-
nung ist möglich, weil die Veqpflichtung zur Abklarung eines Gefdlu-
dungsrisikos mit einer Befugnis ztrr Datenerhebung bei Dritten ver-
bunden ist (vgl. § 62 SGB VIID. cleichzeiagdar{einJugendamt nicht
bei allen Kindern, die eingeschult werden, ,,prophylaktisch" die Leh-
rerin über die Kinder, die Eltern und die familiaren Verhaltnisse befra-

gen, um auf diesem 'Wege 
,,gewichtige Anhaltspunkte ftir eine Kin-

deswohlgefahrdung" überhaupt erst zu ermifteln. ,,Im demokrati-
schen Rechtsstaat gibt es keinen Generalverdacht gegen Eltern und
deshalb keine vorbeugende Überwachung nach dem Muster einer
Röntgenreihenuntersuchung" (-Wiesne r, 200 6, S. 7).

,tt,
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Für die Fachkräfte der Jugendhilfe heißt das, dass es unterschiedli-
chen Vorzeichen, bzw. Rahmenbedingungen ftir den Beratungspro-
zess und der Kontakt zu Eltern, Kindern undJugendlichen gibt:-
- ,,Hilfeprozess": Trotz nachhaltiger Motivationsarbeit bleiLt es am

Ende den Eltern überlassen, ob sie Hilfe annehmen;

- ,,Hilfeprozess in Verbindung mit Kontrollauftrag,,: Das ,Anbieten,

und 'Hinwirken' auf Hilfe ist Bestandteil eines Schutzkonzeptes,
das beinhaltet, dass sowohl die Inanspruchnahme der Hilfe als
auch deren 'Wirkung kontrolliert werden und ggf. weiter Maß-
nahmen eingeleitet werden müssen;

Im Hinbtick auf Im Hinblick auf tansparenz, OfIänheit und Verbindlichkeir muss
Transparenz, Offenheit gegenüber den Eltern Klarheit bezüglich des jeweiligen Aufrrags der

und verbindlichkeit muss Fachkräfte hergestellt werden. Eltern spüren versteckte Kontrollauf-
gegenüber den Eltern träge ebenso, wie sie fniher oder später fllschlicherweise in den

Kl,arheitbezügtichdes Raum.gestellte Drohungen (2. B. einer Anrufung des Familienge-
jeweitigen Auftrags der richtes), die letztendlich nie umgesetzt werden, .rk.r-.rr. Offenheit

Fachkräfte hergestettt und tansparenz über den Auftrag der Fachkräfte gegenüber den
werden Eltern schafft dagegen Zuverlässigkeit, Vertrauen und Verbindlichkeit

und wirkt sich forderlich auf den Kontakt zu den Eltern aus, auch
wenn der Aufbau einer tragfJhigen Beziehung im Rahmen eines
Zwangskontextes eine Herausforderung bleibt.

3. 2. ä §el{&en* eimd &{,fträssk[&rhest dureh ffi{s"§sr*§mv*mtare r*r*d
ehe*k{fstem?

Risikoinventare und Checklisten versuchen die Rollen- und Auf-
tragsklänrng haufig über farbliche Karegorien (rot : Gefahrdung;
grün: freiwilliges Angebot) oder Skalen zu unrersrürzen. Nachdem
es im Alltag derJugendhilfe haufig Falle gibt, die sich nicht so ein-
fach der,grünen" oder der,,roten" Kategorie zuordnen lassen, wird
iri vielen standardisierten verfahren eine dritte (Zwischen-)Kategorie
- der sogenannte ,,Grau- oder Gelbbereich" - eingeftihrt. In dieser
Kategorie werden Fälle zusammengefasst, die von Ambivalenz und
Unsicherheir geprägr sind und mit,,vielleicht gef;hrdet,, überschrie-
ben werden könnten. An der Einfuhrung dieser Zwischenkategorie
zeigt sich, wie schwer es ist, über die geeignete und nofwendige Hil-
fe und,/oder Intervention und über die Verhaltnismäßigkeir der Mit-
tel zu entscheiden. rinem unzweifelhaften Hilfebedarf steht die
Unsicherheit, über die Sinnhafrigkeit und Berechdgung,zur Nor
a'tch zu Zwangsmaßnahmen (tiber das Familiengericht) zu greifen,
gegenüber. ,,Sind das schon gewichtige Anhaltspunkte fiir eine Kin-
deswohlgef;hrdung oder 'nur' Hinweise auf Hilfe- und (Jntersrür-
zungsbedarf?" ,,V/as tun, wenn die Eltern die Hilfe nicht anneh-

?,T ä
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men?" ,,Ist es sinnvoll in diesem Fall das Familiengericht anzurufen
und wenn ja, was könnte ich anregen?" ,,'Was schadet dem Kind
mehr: die familiare Situation oder ein Eingriff von außen?" All das

sind alltagliche Fragen, die jedoch gleichzeitig auch auf unklarheiten
in Rolle und Auftrag hinweisen.
Hinter dem ,,Graubereich" in der Risikoeinschätzung verbirgt sich

daher im Grunde eine Fallkategorie ,,unklarer Auftrag". Unterstellt
man, dass Rollen- und Auftragsklarheit Voraussetzung Iiir gelingen-
de Kinderschutzarbeit sind, so stellt sich die Frage, ob die Einftihrung
einer Kategorie ,,unklarer Auftrag" in Konzepten zur Risikoeinschät-
zung tatsäctrlich hilfreich oder doch eher hinderlich im Hinblick auf
die Unterstr.itzung der praktischen Arbeit ist.
Dazu einige Anmerkungen bzw. Anregungen:

") Wo f,ingt die Kategorie 'roC an und wo hört sie auf?

Auslösender Moment ftr die Fallkategorie ,,Hilfeprozess in Verbin-
dung mit einem Konuollauftrag" (rot) ist nicht erst die gesicherte

Diagnose ,,GefJhrdung des Kindes im Sinne des § t000 BGB". Aus-
löser sind bereits gewichtige Anhaltspunkte, also ein begründeter
Verdacht. Das Jugendamt kann es sich nicht aussuchen, ob es den Das Jugendamt kann es

Anhaltspunkten nachgeht, sondern es ist ausdrücklich gesetzlich zur sich nicht aussuchen, ob

IJntersuchung des Sachverhaltes - auch ,,Amtsermiftlung" genannt - es den Anhaltspunkten

verpflichtet (Schindler, 2006). Rolle und Auftrag der Fachkräfte sind nachgeht, sondern es ist

also klar beschrieben: Solange gewichtige Anhaltspunkte vorliegen - ausdrücktich gesetztich

und damit ein Verdacht besteht und weitere Informationen ftir die zur untersuchung des

absctrließende Beurteilung fehlen - bleibt der Kontrollauftrag im Sachverhaltes - auch

Sinne ,,Abklärung des Gef;hrdungsverdachtes ggf. auch ohne Mit- ,,Amtsermitttung"

wirkung der Eltern und mit unterstützung des Familiengerichtes" genannt - verpftichtet

bestehen.

Der Kontrollauftrag und damit die Fallkategorie ,,rot" endet nicht
bereits mit der Inanspruchnahme von Hilfe durch die Eltern. In den

meisten Fällen ist eine abschließende Klärung, ob die Hilfe ausrei-

chend war, um die Gefährdung zu beseitigen, erst nach einem lange-

ren Hilfeprozess möglich, da erst dann Aussaget dazu geffoffen wer-
den können, ob die Eltern die notwendigen Veränderungen auch tat-
sächlich tragfihig umsetzen konnten. HilGprozesse - v. a. bei Kindes-
wohlgefihrdung - sind nicht immer erfolgreich und selten stringent
und geradlinig. Phasen des positiven Verlauß und des Erfolgs werden
u. LJ. immer wieder durch Rtickschritte und Phasen des kritischen
Verlaufs unterbrochen. In der Arbeit mit Familien heißt das ftir die

Fachkräfte, einerseits gemeinsam mit den Eltern die Situation a) ffa-
gen, auch Unsicherheiten auszuhalten, und andererseits immer die

Grenzen ftir das Kind - und damit den Kontrollauftrag - abzuwägen.

Der Kontrollauftrag ist dann zwar richt (mehr) das zentrale Thema

{ Ir*l
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im Kontakt mit der Familie, im Sinne der Rollen- und Auftragsklar-
heit der Fachkraft ist esjedoch notwendig, laufend zu reflektieren, ob

und in welchem Umfang der Kontrollauftragweiter besteht.

b) Was flrn, wenn sich Falle nicht eindeutig zuordnen lassen?

'Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefrhrdung' (vgl.

§ sa SCn VIII), 'Kindeswohlgefahrdung' ("gL § 1666 BGB), 'Erzie-
hung zum Wotrle des Kindes nicht gesichert' (vgl. § 27 SGB VIID
sind unbestimmte und damit nicht klar definierte Begriffe, die in
jedem Einzelfall neu mit Inhalt gefiillt werden müssen. Wie bereits

weiter oben beschrieben, ist dies mit einem differenzierten Abwä-

Vor attem in Fätlen, die gungsprozess verbunden. Vor allem in Fällen, die sich auf der Gren-
sich auf der Grenze ze zwischen ,,rot" und ,grün" bewegen, kann es sein, dass die Bewer-
zwischen ,,rot" und tung der Situation im Einzelfall mit jedem Kontakt zur Familie oder

,,grün" bewegen, kann es mit jeder neuen Information in Frage gestellt wird. Ist das Kind
sein, dass die Bewertung schon gefährdet oder ist ,,nur" eine Erziehufig z.Jm Wohle des Kin-

der Situation im des nicht gesichert? Diese Fälle einem Graubereich zszuordnen
Einzetfattmitjedem sichert zwar deren Kategorisierung, hilft jedoch in der Ambivalenz

Kontakt zur Familie oder und Unsicherheit in der Fallbearbeitung nicht weiter. Daher emp-
mit jeder neuen fiehlt es sich in diesen Fällen (regelmaßige) Fallbesprechungen, kol-

Information in Frage legiale Beratungen oder aber auch eine Fallsupervision durchzuftih-
gestettt wird. Ist das Kind ren, deren zentrale Ftagen die Klarung der Rolle und des Auftrages

schon gefährdet oder ist der Fachkraft ist. ,,'W.arum ffllt es der Fachkraft in diesem Fall so

,,nur" eine Erziehung zum schwer, sich fbr eine Rolle und einen Aaftragzu entscheiden?" ,,'W'as

Wohte des Kindes nicht braucht sie, um sich entscheiden zu können?". Ziel der Beratung ist
gesichert? dabei nicht die abschließende Zuordnung des Falles zu einer Katego-

rie 'rot' oder'grün' oder die Ermittlung der 'einzig wahren Lösung'.

Vielmehr geht es um eine Standortbestimmung,,'Wie schätze ich den

FalL zum momentanen Zeitpunkt ein - 'rot' oder 'grün'?" ,,Was ist der

konkrete nächste (kleine!) Schritt?" ,,'Was brauche ich, um mit dieser

Unsicherheit im Moment umgehen zu können?". Gerade in den Fäl-

len, die sich laufend auf der Grctze zwischen rot und griiinzrt bewe-

gen scheinen, empfiehlt es sich ,,kleine Brötchen" zu backen und die

Überlegungen im Hinblick auf die weitere Bearbeitungsstrategie und
Hilfeplanung in kleinen Schritten durchzufuhren. ,,'Wir laden den

Vater per Brief zum Gespräch ein" statt ,,der Vater muss in den Hil-
feprozess integriert werden" oder ,,wir bitten die Eltern zu einem
gemeinsamen Gespräch, um ihre Sicht der Dinge zu verstehen" statt

,,wir schlagen den Eltern die Hilfe XY vor".
'Wenn 

sich Falle nicht eindeutig zuordnen lassen, ist es nicht hilfreich,
sie in einem Graubereich ,,abzaLegen". Dies birgt die Gefahr, dass

sich die Unklarheit und Ambivalenz des Falles eher verfestigen. Statt-
dessen brauchen die Fachkräfte sowohl die Möglichkeit, kurzfristig
und ggf. in kurzen Abständen Falle mit Kolleginnen und Kollegen

§äs
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oder VorgesetztrJn zs reflektieren als auch kollegiale Strukturen, die

die Fachkrafte darin unterstützen, die Unsicherheit und Ambivalenz

auszuhalten und mit ihr veranrwortungsvoll umzugehen.

Für standardisierte Verfahren heißt das:

Transparenz, Offenheit und Klarheit gegenüber Eltern schaffen Ver-

o"rr.i. Eltern spüren unausgesprochene Kontrollbedurfnisse ebenso

wie wechselnde Verbindlichkeii im Kontakt. Klarheit über Ro1le und

Aufrag fördern daher sowohl die Klarheit über die eigenen Hand-

lungspfllchten und Befugnisse als auch die Möglichkeiten, in guten

Kontakt mit den Eltern zu kommen.
Risikoeinschatzungund Rollen- und Auftragsklarheit sind eng mitei-

nander verknüpft. je khrer das Risiko ftir das Kind benannt oder aus-

geschlossen *.tdo, kann, umso einfacher ist es, Rolle und Auftrag

der Fachkräfte zu definieren. Gleichwohl gibt es keinen Automatis-

mus: Eine qualifizierte Risikoeinschätzung - z.B. mit HilG standar-

disierter Ve^rfahren - fuhrt nicht automatisch zu Rollen- und Auf-
tragsklarheit. Standardisierte Verfahren, die Kategorien unabhangrg

,o., d.., in derJugendhilfe existierenden Rollen und Auftragen ein-

ftihren, schaffen nur scheinbare Objektivität und Klarheit.

Ein Prtifkriterium ftir standardisierte Verfahren sollte daher neben

der Reliabilität, Validität, Efftzier,z und Anwendbarkeit (Strobel et al.,

2008) auch sein, ob das Verfahren z.B. die Rollen- und Auftragsklar-

heit unterstützt undwelche Auswirkungen es auf den Beratungspro-

zess und die Gesprächsftihrung der Fachkräfte mit den Klientinnen

und Klienten hat.

4, §ax{&

Die Arbeit im Kinderschutz gehört zu einem der schwierigsten Auf-
gabengebiete in der Sozialen Arbeit. Sowohl die Komplexität des

Pror.rr.r, das von Unsicherheiten geprägte Handeln und die Tätsa-

che, dass Entscheidungen, die sich maßgeblich auf die Zukunft von

Kindern und Eltern auswirken, auf der Grundlage von Prognosen

getroffen werden müssen, stellen die tagliche Herausforderung dieser

arb.it dar. Im Kinderschutz geht es in der Regel nicht um die ,,bes-

te Lösung.., vielmehr steht haufig die Frage nach dem kleineren Übel
im Vordeigrund. Unter welchen Bedingungen sind die Schädigungen

und Belasirngen ftir das Kind am geringsten: die labilen, wenig for-
dernden familiaren Verhdltnisse oder die Trennung von der Familie

und das Aufinrachsen im Heim? Wird es gelingen, die Eltern mit der

Forderung nach Veränderung zu konfrontieren und dennoch ihr ver-
Eauen zu gewinnen? Wie lange kann ich eine Situation mittragen?

Ein Prüfkriterium für

standardisierte Verfahren

sotlte daher neben der

Retiabitität. Vatidität,

Effizienz und Anwend-

barkeit auch sein, ob das

Verfahren z. B. die

Ro[[en- und

Auftragsklarheit

unterstützt und wetche

Auswirkungen es auf den

Beratungsprozess und die

Gesprächsführung der

Fachkräfte mit den

Klientinnen und Ktienten

hat

Im Kinderschutz geht es

in der Regel nicht um die

,,beste Lösung", vielmehr

steht häufig die Frage

nach dem kteineren Übet

im Vordergrund
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Insbesondere die

Verbesserung der

Risikoeinschätzung - also

der Vorhersage einer er-

neuten oder andauernden

Misshandtung/Vernachtäs

sigung oder eines

Missbrauchs - ist in

Deutschland in den

letzten Jahren in das

Zentrum der Diskussion

um Qualitätsentwicktung

im Kinderschutz gerückt

Sind bei allen Defiziten auch Fortschritte und Stärken zu erkennen?

Reichen die kleinen Fortschritte oder ist die Grenze der nächsten

Intervention überschritten? Kann ich die Situation noch verantwor-

ten? All das sind alltagliche Fragen, mit denen Fachkräfte im Kinder-

schutz umgehen können müssen. Der Druck, deg Fachkräfte.in die-

sem Arbeitsbereich verspüren, ist daher nachvollziehbar und dieser

Arbeit immanent.
Viele der stnrkturellen und organisatorischen Maßnahmen, die in

den letzten Jahren zur Verbesserung des Kinderschutzes eing-eleitet

wurden, sinä rus diesem Grund auch auf 
'W'unsch der Fachkräfte und

mit dem Ziel, diesen Druck zt rcdtrziercn, entstanden. Eine 1000/oige

Sicherheit wird es im Kinderschutz jedoch nie geben. Keine Quali-
ätsoffensive, kein Verfahren, kein Gesetz und kein Standard wird

1000/oige Sicherheit gewährleisten und verhindern, dass Kinder -
ob*oli dieJugendhilf. i.r Korrtrkt mit den Familien steht - verletzt

werden od.. ,u Schaden kommen. Ebenso wird es nicht gelingen,

Fehler im Handeln der Fachkräfte gänzlich auszüschließen. Auch

wenn diese Erkenntnis bis zu einem gewissen Grad entlastet, soll das

nicht heißen, dass wir nicht laufend darum bemüht sein sollten, den

Kinderschutz zu verbessern und aus den gemachten Fetrlern zs let-
nen.
Insbesondere die Verbesserung der Risikoeinschätzung - also der

Vorhersage einer erneuten oder andauernden Misshandlung/Yet-

nactrlassigung oder eines Missbrauchs - ist in Deutsc[rland in den

letztenJahren in das Zentrum der Diskussion um Qualitatsenfivick-
lung im Kinderschutz gerückt. Obwohl dies sicherlich ein berechtig-

tes 
"Anliegen 

ist, scheint damit eine unzulässige Reduzierung des

gesamtenknderschutzes auf diesen einen Aspekt verbunden zu sein.

im Sinne von,,Gefahr erkannt - Gefahr gebannt" scheint die Phan-

tasie entstan der- ztr sein, dass das Erkennen von Risiken gleichzeitig

auch den Schutz der Kinder sicherstellt. Diese These lässt sich sicher-

,lich in den Fallen einer akuten Kindeswohlgefährdung bestätigen, in

denen ein sofortiges Eingreifen, z. B. durch eine Inobhutnahme, not-

wendig ist. Diese Fälle sind jedoch in der Minderzatrl. In der weit

i.iberwlegend enZahl der Falle handelt es sich um sogenannte ,,late-n-

te Gefahrdungsfälle", also FälIe, in denen ein erhöhtes Risiko fiir das

Kind besteht,ledoch ein soforriges Eingreifen weder geeignet noch

norwendig odir grr verhaltnismaßig wäre. Im Zentrum dieser Falle

stehen dei t<ontiktaufbau zrt den Eltern und das Bemühen, den

Schutz des Kindes über Hilfe ftir die Familie zu gewährleisten. Die

Risikoeinschätzvng ist dabei ebenso wichtig wie Beratungs- und

Gesprächsfuhrungikompetenzen, ein differenziertes und verftigbares

Hißnetz, sowie - und insbesondere - genügend zeitJiiche und per-

sonelle Ressourcen. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
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und die Beratung der Eltern, der Prozess der Risikoeinschätzung und
Reflexion sowie der Außau eines Schutz- und Hilfenetzes brauchen
Zrrt und Geduld. Die Lebenssituation von Familien hat sich in der
Regel tiber Jahre, z. T über Generationen hinweg, entwickelt und
kann daher auch nicht innerhalb weniger Wochen grundlegende ver-
ändert werden. Fachkräfte, die im Kinderschutz ritrg sind, brauchen
daher ausreichend zeitliche Ressourcen ftir die Arbeit mit den Fami-
hen.
Checklisten und standardisierte Verfahren können die Fachkräfte in
ihrer Arbeit im Kinderschutz unterstitzen - Gefahren und Risiken
beseitigen können sie nicht! Ohne zu verstehen, was Eltern bewegt,
was ihnen Angst und Sorge bereitet und was ihre Widerstände pro-
voziert, kann es zwar sein, dass man zu einer qualifizierten Risikoein-
schdtzung kommt, dass jedoch der Hilfeprozess scheitert. Nur wenn
es gelingt Kontakt (Beziehung) zu denEltern zu bekommen, können
Hilfen und Maßnahmen zum Schutz der Kinder fruhzeitig und
erfolgreich eingeleitet werden. Checklisten und standardisierte Ver-
6hren verändern das sozialpadagogische Fallverstehen, wenn sie den
Fokus der Fachkräfte auf das Sammeln von Informationen lenken,
ohne dabei die Norwendigkeiten und Nebenwirkungen ftir den

Beziehungsaufbar zr berücksichtigen. Ein ebenso haufig angeführtes
wie prägnantes Beispiel: der Hausbes:uich.ZumZwecke der Informa-
tionssammlung kann der Hausbesuch werwolle Eindrucke und Ein-
blicke liefern. Im Hinblick auf den Beziehungsaufbau kann ein sofor-
tiger Hausbesuchjedoch auch kontraproduktiv sein. Ob ein Hausbe-
srch unter den gegebenen lJmständen sinnvoll und notwendig ist,

muss daher vor dem Hintergrund der Gegebenheiten des Einzelfalls
von den Fachkräften überlegt und entschieden werden. Standardi-
sierte Verfahren sollten nur so viel wie nötig und so wenig wie mög-
hch regeln. Der ,,Rest" sollte der Entscheidung quallfizierter Fach-
kräfte überlassen bleiben. Mindestens genauso wichtig wie gute und
erprobte Instrumentarien sind daher selbstbewusste, reflektierte und
edahrene Fachkräfte, die sich der Möglichkeiten und Grenzen dieser
Instrumentarien bewusst sind. Vor diesem Hintergrund sollten
genauso viel Energie, Aufinrand und finanzielle Mittel in die Stärkung
und Unterstützung der Fachkräfte, in ihre fachliche Kompetenz und
Professionalisierung investieren werden, wie Mittel fur die Entwick-
lung und Verfeinerung von Verfahren und Instrumentarien ausgege-

ben werden,
In Deutschland wurden bisher nur vergleichsweise wenige Verfahren
cmpirisch überyrüft. Eines der wenigen Beispiele davon ist der Stutt-
garter und Düsseldorfer Kinderschutzbogen, der laufend weiterent-
wickelt wird, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden
(Strobel, et a1., 2008). In vielen anderen Kommunen werden die
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Fachkräfte velpflichtet, Risikoinventare za verwenden oder sich an

standardisierte Verfahren zu halten, obwohl es keinerlei gesicherte

Erkenntnisse daniber gibt, inwieweit die Verfahren tatsächlich halten,

was sie versprechen. Vor dem Hintergrund der Risiken und Neben-

wirkungen, die Verfahren und Instrumentarien entfalten können,

Checktisten und eigentlich ein unhaltbarer LJmstand. Checklisten und Risikoinventa-

Risikoinventare, die die re, die die Fachkrdfte in dieser komplexen Arbeit unterstützen wol-
Fachkräfte in dieser len, müssen hohen Anforderungen genügen. Nicht jedes Verfahren

komptexen Arbeit ftihrt automatisch zu einer Qualifizierung des Prozesses. So hat bei-

unterstützen wolten, spielsweise der enorme zeitliche Aufwand ftir die Anwendung stan-

müssen hohen dardisierter Vorgehensweisen in England dazu gefrihrt, dass im
Anforderungen genügen. Schnitt pro Fall nur mehr 11, o/o der Zeit einer Fachkraft ftir den

Nicht jedes verfahren direkten Kontakt mit der Familie verbleiben (Munro, 2005). 890/o der

führt automatisch zu Zeit pro Fall verbringt die Fachkraft dagegen mit Dokumentation,
einer 0uatifizierung des Anwendung von Verfahren, Fallbesprechungen, etc..

prozesses Bevor also Risikoinventare vorschnell als Standard gefordert werden,

sollte die Evaluation von Risikoinventaren zum Standard erklärt wer-
den. Dieses setzt wiederum die Bereitstellung ausreichender Mittel
voraus, die 

'Wirkungsforschung oder vergleichende Studien ermögli-
chen würden.
Bei all der Diskussion um die Verbesserung der Risikoeinschätzung
bleibt also zu bedenken, dass der Hilfeprozess, der geprägt ist von

Herausforderungen wie,,Gestaltung der Kontaktaufnahme",,,Bezie-
hungskontinuität",,,Kontakt- und Beziehungsarbeit" und,,Vertrau-
ensschutz", von ebenso großer Bedeutung ist wie eine qualifizierte
Risikoeinschätzang. Dennoch werden neue Schnittstellen durch

,,Clearingstellen",,,Hotlines" oder,,Task Forces" geschaffen, die Kul-
tur der ,,'Weitervermittlung" wird verstärkt und Eltern begegnen auf
ihrem Weg durch den Hilfeprozess immer mehr Menschen, denen

sie sich mit ihren Angsten und Nöten anvertrauen sollen. Darüber

hinaus begegnet man immer mehr Fachkräften, die berichten, dass

die steigenden Kosten durch die wachsende Nachfrage, insbesondere

nach ambulanten Hilfen, unter anderem durch eine Reduzierung des

Umfangs der einzelnen Hilfe ausgeglichen werden sollen' Ebenso

wird beklagt, dass häufig zunächst ambulante Hilfen ,,versucht" wer-
den (müssen), bevor stationäre Hilfen bewilligt werden (konnen).

Positive Effekte, die durch Risikoinventare entstehen können, laufen
unter solchen ljmständen Gefaha konterkariert zu werden.
Nachhaltige und breite Qualitätsentwicklung im Kinderschutz setzt

voraus, dass es gelingt eine Gesamtstrategie zu entwickeln:

- Evaluierte und eqprobte Verfahren und Instnrmentarien

- Qualifikation der Fachkräfte

- Organisationale Rahmenbedingungen (insb. zeitliche, personelle

Ressourcen)
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Struktur und Ausstatftlng des Hilfesystems

Qualitit des Hilfenetzwerkes

Standardisierte Verfahren und Risikoinventare entfalten nur dann
einen nachhaltigen Mehrwert, wenn sie eingebettet sind in eine
Gesamtstrategie, die all diese Ebenen berücksichtigt.
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